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Ziele

Mit der Weiterentwicklung des bisherigen Fachkonzepts
strebt die Bundesagentur für Arbeit folgende Ziele an:

• Vermeidung oder schnelle Beendigung von Ausbil-
dungs- und Arbeitslosigkeit,

• Verbesserung der beruflichen Handlungsfähigkeit von
Jugendlichen und jungen Erwachsenen (insbesondere
durch kooperative, binnendifferenzierte und betriebs-
nahe Qualifizierungsangebote),

• Erhöhung des Qualifikationsniveaus von Jugendlichen
(insbesondere durch ein auf die individuellen Fähig-
keiten und Fertigkeiten abgestimmtes breit gefächer-
tes Angebot an Qualifizierungsmodulen),

• Eröffnung und Reaktivierung betrieblicher Qualifizie-
rungsangebote (insbesondere durch die Vermittlung
von Qualifizierungsbausteinen),

• Erhöhung des Angebots an Ausbildungs- und Arbeits-
stellen (insbesondere durch eine verstärkte Stellen-
akquise),

• Steigerung der Kundenzufriedenheit (des Teilnehmers:
insbesondere durch einen auf den individuellen Bedarf
abgestimmten Qualifizierungsverlauf; des Arbeitge-
bers: insbesondere durch eine stärkere Betriebsnähe
und Orientierung an den Anforderungen der Wirtschaft).

Berufsvorbereitende Bildungsmaß-
nahmen werden von der Bundes-

agentur für Arbeit initiiert und geför-
dert, um Jugendlichen und jungen
Erwachsenen einen Zugang zu Ausbil-
dung oder Arbeit zu ermöglichen. Hier-

bei haben sich die Rahmenbedingungen in den letzten
Jahren erheblich verändert.

Insbesondere die gestiegenen Anforderungen in den
Ausbildungsberufen und die veränderte Lage auf dem
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt haben eine Anpassung
der bisherigen Fachkonzepte für berufsvorbereitende
Bildungsmaßnahmen erforderlich gemacht. Mit Wirkung
ab Herbst 2004 wurde deshalb ein neues Fachkonzept
eingeführt. Hierin werden die Erkenntnisse und Erfah-
rungen aus der Modellversuchsreihe „Entwicklungsini-
tiative: Neue Förderstruktur für Jugendliche mit beson-
derem Förderbedarf“ (siehe direkt Nr. 16/April 2003)
ebenso berücksichtigt wie die rechtlichen Änderungen
im Bereich der Berufsausbildungsvorbereitung (Integra-
tion der Berufsausbildungsvorbereitung als eigenständi-
gen Teil der Berufsbildung in das Berufsbildungsgesetz
und die Einführung von Qualifizierungsbausteinen als
Instrumente der Berufsausbildungsvorbereitung (§ 50ff.
BBiG; BAVBVO).

WEGE UND METHODEN
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Kein Abschluss ohne Anschluss
Zweijährige Ausbildungsberufe und wie sie gestaltet werden können
Edith Bellaire und Harald Brandes, Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB)

Zur Situation in Deutschland
In Deutschland verbleiben derzeit ca. 15 Prozent der Jugendlichen eines Jahrgangs ohne beruflichen Abschluss; Tendenz: steigend. Sie gelten als „benachteiligt“
und stehen im Zentrum einer kontrovers geführten Diskussion um die Einführung von theoriegeminderten, zweijährigen Ausbildungsgängen, die diesem
Personenkreis Zugang zum Ausbildungs- und Arbeitsmarkt und zu nachhaltiger Beschäftigungsfähigkeit eröffnen sollen. Zwischenzeitlich ist mit der Arbeit an Aus-
bildungsordnungen für mehrere zweijährige Ausbildungsberufe begonnen worden, wobei die Arbeitnehmervertreter ihre Mitwirkung aufgekündigt haben.

Das Schweizer Beispiel
Das neue Berufsbildungsgesetz der Schweiz will mit der Einführung einer zweijährigen „berufspraktischen Bildung mit Attestabschluss“ zu einer anerkannten
gesamtschweizerischen Qualifikation führen, „die für Personen mit Lernschwierigkeiten oder Behinderungen angemessen verlängert werden kann“, so Art. 18.1
des nBBG. In 21 Pilotprojekten wird gegenwärtig die Umsetzung in die Praxis erprobt.

Die Kernelemente

Die wesentlichen Punkte sind in neun Kernelementen festgelegt.
1. Standardisierung, Ausbildungs- und Prozesseinheiten

Die Attestausbildung ist sowohl für die Grundausbildung als auch die Weiterbildung geeignet. Ein modulares System soll rasch auf Veränderungen des Arbeits-
marktes reagieren.

2. Fachkundige individuelle Begleitung
Ein gesetzlicher Anspruch auf individuelle Förderung kommt Jugendlichen mit Lernschwierigkeiten zugute. Besonders geschultes Personal entwickelt hierfür
eine passgenaue Förderdidaktik.

3. Betriebliche Ausbildung
Die Attestausbildung im Betrieb orientiert sich an den Inhalten und Zielen der dreijährigen Ausbildung mit Eidgenössischem Fähigkeitszeugnis (EFZ)-Abschluss.

4. Überbetriebliche Kurse (üK)
Überbetriebliche Kurse vermitteln den systematisch-praktischen Teil einer Ausbildung.

5. Schulische Ausbildung
In der Berufsschule erfolgt die Förderung der Grundkompetenzen, der Kulturtechniken und der Persönlichkeitsbildung. Die Vermittlung erfolgt integriert mit dem
fachkundlichen Unterricht und setzt bei den Lehrern fundiertes Wissen über lernpsychologische Grundlagen und ein besonderes methodisches Repertoire voraus.

6. Attestabschluss
Der Abschluss erfolgt anhand von Nachweisen über schulische und betriebliche Teilabschlüsse und dokumentiert den Ausbildungsstand mit Blick sowohl auf
den Arbeitsmarkt als auch die Integration in das Weiterbildungssystem. Es ist ein anerkanntes, standardisiertes und vergleichbares Zeugnis.

7. Durchlässigkeit und EFZ-Abschluss
Die Durchlässigkeit zwischen zweijähriger Attest- und dreijähriger EFZ-Ausbildung ist in beiden Richtungen nach jedem Ausbildungsjahr gewährleistet. Wegen
der konsequenten Kompatibilität beider Ausbildungsgänge ermöglicht die Attestausbildung einen Zugang zum eidgenössischen Fähigkeitszeugnis unter
Anrechnung der absolvierten Module. Andererseits ist bei Schwierigkeiten während der EFZ-Ausbildung auch ein Umstieg in die Attestausbildung mit
Anspruch auf zusätzliche Förderung möglich.

8. Weiterbildung/Erweiterte Grundausbildung
Den Attestlehrlingen bietet sich auch später die Chance, weitere Module mit abschließender Zertifizierung als Zusatzqualifikationen zu absolvieren.

9. Trennung von Bildungsweg und Abschluss sowie Anerkennung informell erworbener Kompetenzen
Das System der Lerneinheiten dient auch der Nachqualifizierung ehemaliger Anlernlinge und von Ungelernten. Hierbei werden über Assessment-, Gleichwertigkeits-
und Portfolioverfahren auch informell erworbene Fachkompetenzen anerkannt.

Aus unserer Sicht bemerkenswert sind insbesondere zwei dieser Kernelemente: 
• Jede Attestausbildung ist auf einen weiterführenden dreijährigen Ausbildungsberuf ausgerichtet. Das erklärte Ziel lautet: Kein Abschluss ohne Anschluss.
• Die Rahmenbedingungen für die Ausbildung von Lernbeeinträchtigten bieten diesem Personenkreis gute Chancen, denn: „Der gesetzliche Anspruch auf fach-

kundige individuelle Begleitung ist ein Generalanspruch aller Lehrlinge auf Atteststufe.“ Das zusätzliche Förderangebot unterstützt den Lern- und
Entwicklungsprozess der Zielgruppe, die fachkundige Begleitung setzt die spezifische Qualifizierung der Begleiter/Begleiterinnen und die Bereitstellung
zusätzlicher Mittel voraus.

Die deutsche Diskussion um zweijährige Ausbildungsgänge lässt diese wichtigen Aspekte vermissen. Ein gesetzlicher Anspruch auf besondere Förderung von
Jugendlichen mit schlechten Startchancen besteht nicht.

Fazit: Das Berufsbildungssystem der Schweiz ist neu strukturiert worden, was auch neue Angebote für lernschwache Jugendliche und Nachqualifizierungsmöglich-
keiten für Erwachsene beinhaltet. Die zweijährige „berufliche Grundbildung mit Attest“ ist auf volle Kompatibilität mit der dreijährigen Ausbildung zum
eidgenössischen Fähigkeitszeugnis und auch mit schulischen Berufsbildungsgängen angelegt. Ihre praktische Ausgestaltung erfordert zusätzliche, finanzielle Mittel
für die individuelle Förderung der Jugendlichen in Kleinstgruppen durch hierfür speziell ausgebildetes pädagogisches Personal und Coachingangebote für alle
Beteiligten. Die Schweiz mit ihren 26 Kantonen setzt auf dialogischen Konsens zwischen der Bildungspolitik des Bundes, den „Organisationen der Arbeitswelt“
(ODA, in der Regel Berufsverbände) und den Berufsschulen als Koordinierungszentren. In ihrer systematischen Einbettung in das Gesamtsystem der beruflichen
Bildung unterscheidet sich die Schweiz deutlich von den deutschen Überlegungen zu zweijährigen Ausbildungsgängen. Bei der hiesigen Diskussion steht die
Reduktion von Ausbildungsinhalten im Vordergrund, was zu zusätzlichen betrieblichen Ausbildungsplätzen führen soll. Nur sehr am Rande werden die Rahmenbe-
dingungen diskutiert, die dem ganzen Unternehmen und der anvisierten Zielgruppe, nämlich lernschwache Jugendliche ohne oder mit schlechtem Schulabschluss,
den gewünschten Erfolg bescheren könnten: Didaktische Förderkonzepte, zusätzliche Qualifizierung des Ausbildungs- bzw. Lehrpersonals, gezielte überbetriebliche
Ausbildungsanteile, systematisch angelegte, attraktive Möglichkeiten der Einmündung in die dreijährige Regelausbildung bzw. vielfältige Übergänge zwischen den
verschiedenen Ausbildungsgängen etc. Damit sind weder Geld noch Aufwand einzusparen, sondern das Gegenteil ist der Fall: der steigende Anteil von Jugendlichen
ohne Berufsabschluss bedarf der besonderen Aufmerksamkeit der Bildungspolitik und besonderer, auch finanzieller Zuwendungen. Es ist damit zu rechnen, dass
eine richtig verstandene, gezielte Ausbildung von Jugendlichen mit schlechten Schulabschlüssen in zweijährigen Ausbildungsgängen teurer als eine „normale“
dreijährige Ausbildung sein wird. Auf lange Sicht am teuersten aber wird es, gar nichts zu tun.

Die Autoren: Edith Bellaire M.A., Wissenschaftliche Mitarbeiterin im Arbeitsbereich „Forschungs- und Dienstleistungsplanung“ des Bundesinstitutes für Berufsbildung
(BIBB); Harald Brandes, Dipl. Soziologe, Leiter des Arbeitsbereichs „Forschungs- und Dienstleistungsplanung“ des Bundesinstitutes für Berufsbildung (BIBB).
Eine ungekürzte Fassung des Beitrags erschien in der Berufsbildung in Wissenschaft und Praxis. Hrsg. Bundesinstitut für Berufsbildung (BIBB), 33. Jahrgang. 
Nr. 3/2004. Seite 42ff.
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Soziale Kompetenz – Verhalten steuert den Erfolg

Schlüsselkompetenzen schaffen den Zugang zu fachlichem
Wissen und sind entscheidend für den Erfolg in Ausbil-
dung und Beruf. Arbeitgeber legen zum Beispiel auf das
Vorhandensein von „Teamfähigkeit“, „Kommunikations-
fähigkeit“ und „Konfliktfähigkeit“ großen Wert. Vor allem
soziale Kompetenz wird im beruflichen Alltag immer wich-
tiger.
In diesem Buch zeigt die Autorin anhand von Beispielen
aus der realen und virtuellen Berufswelt, worauf geachtet
werden sollte, wenn soziale Kompetenz gefragt ist. Sie

„demonstriert, wie soziale Kompetenz dabei hilft, sich selbst und
andere ernst zu nehmen und das Zusammenleben nachhaltig positiv
zu gestalten.“

Langmaack, Barbara: Soziale Kompetenz. Verhalten steuert den Erfolg.
2004. 256 Seiten. 19,90 €. ISBN 3-407-85783-7

Berufliche Integration junger Menschen mit
besonderem Förderbedarf

Der Band gibt in 18 Beiträgen einen breiten Über-
blick über „Entwicklung – Stand – Perspektiven“ der
beruflichen Integrationsförderung junger Menschen
mit besonderem Förderbedarf. Bekannte Autorinnen
und Autoren aus Praxis, Wissenschaft und Verwal-
tung betrachten sowohl die fördersystematischen
und -politischen Gesichtspunkte als auch die Ent-
wicklung und den Stand der Förderstrategien und
Instrumente.
Die Behandlung wichtiger Querschnittsaspekte der

Förderung rundet die Darstellung ab.
Der Band richtet sich außer an Fachleute der Jugendberufshilfe und
der Jugendsozialarbeit auch an ein breites Publikum, das sich mit
der wichtigen Aufgabe der beruflichen Integration junger Menschen
mit besonderem Förderbedarf vertraut machen will.

Bonifer-Dörr, Gerhard/Vock, Rainer (Hrsg.): Berufliche Integration
junger Menschen mit besonderem Förderbedarf. Entwicklung – Stand
– Perspektiven. Festschrift für Jürgen Thiel. hiba Forum Band 26. 2004.
408 Seiten. 14 €. ISBN 3-89751-026-X

LEARNTEC 2005 vom 15. bis 18. Februar 2005

Im Kongresszentrum in Karls-
ruhe findet die „LEARNTEC –
Europäischer Kongress und
Fachmesse für Bildungs- und
Informationstechnologie 2005“
unter der Schirmherrschaft von
Bundesminister Wolfgang Cle-
ment statt.
Sie ist eine führende E-Lear-
ning-Veranstaltung in Europa
und richtet sich unter ande-
rem an:

• Bildungsplaner und Bildungsverantwortliche in Unternehmen,
Hochschulen, Politik, öffentlicher Verwaltung, freier Wirtschaft und
im Handwerk;

• Anwender von Bildungstechnologie, Multimedia und E-Learning im
Bildungsbereich, zum Beispiel in der Wirtschaft und an Hochschulen;

• Entscheidungsträger aus Industrie, Politik und Universitäten.
Zur LEARNTEC gehören: Kongress, Spezialkongresse, Fachmesse und
Preisverleihungen.

Weitere Infos: www.learntec.de

+Wettbewerb +++ Wettbewerb +++ Wettbewerb+

Equal-IT-y in the information society

Im März 2005 wird in Frankfurt/Main die Interna-
tionale Konferenz „Equal-IT-y in the information society“ im Rahmen
der Gemeinschaftsinitiative Equal stattfinden.
Deren Ziel ist unter anderem die Verwirklichung von Chancengleich-
heit in der Informationsgesellschaft. Der Frauenanteil in den Infor-
mations- und Kommunikationsbereichen soll erhöht werden, daher
berücksichtigen aktuelle Forschungsansätze einen geschlechtsspezi-
fischen Ansatz. Die Konferenz legt ihren Schwerpunkt auf den Trans-
fer dieser Forschungsansätze in die Praxis.
Die internationale Konferenz richtet sich an:
• Internationale Expertinnen und Experten aus den Bereichen Berufs-

bildung, Arbeitsmarktpolitik und Gender Mainstreaming;
• Akteure aus weiteren EQUAL-Entwicklungspartnerschaften national

und international;
• Politische und wirtschaftliche Entscheidungsträger/-innen;
• Multiplikator/-innen.
Zentrale Themen sind: 
• Verhältnis von Gender und Technik;
• Technikentwicklung aus der Genderperspektive;
• Berufswahlverhalten von jungen Frauen;
• Arbeitsmarktsegregation und neue Arbeitsformen in der Informa-

tionsgesellschaft.
Beispiele, die die Akteure der europäischen Equal-Entwicklungspartner-
schaften und anderer Organisationen bereits erprobt und bewertet
haben, werden in Relation zur aktuellen Gender-Forschung gesetzt.
Hauptziele sind:
• Einflussnahme auf die Entwicklungen der Informationsgesellschaft

aus einer genderorientierten Perspektive;
• Bekanntmachung der Innovationen aus den Projekten der Equal-

Entwicklungspartnerschaften;
• Bündelung von praktischem und fachlichem Know-how;
• Transfer von nationalen und internationalen Best-practice Modellen;
• Aufbau eines internationalen Netzwerks.
Die Konferenz wird veranstaltet von der Entwicklungspartnerschaft
„Equal-IT-y in the information society“.
Sie wird dreisprachig (deutsch, englisch, französisch) angeboten.

Weitere Infos und Anmeldemöglichkeiten:
www.zfw.de/bericht.php?bericht_id=406&s_Titel=&s_bereichs_id=133&

WebQuests für die berufliche Integrationsförderung

Das heidelberger institut beruf und arbeit gmbh (hiba) veranstaltet
einen Wettbewerb für WebQuests aus dem Bereich der beruflichen
Integrationsförderung.
WebQuests sind Lernarrangements, die das selbstständige und
autonome Lernen fördern, und steht für die Lösung von Aufgaben
mit Hilfe von Informationen aus dem Internet.
Teilnehmen können Lern- und Ausbildungsgruppen aus der berufli-
chen Integrationsförderung, insbesondere Teilnehmer/-innen aus
berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen (BvB), ausbildungsbe-
gleitenden Hilfen (abH), Berufsausbildung in außerbetrieblichen Ein-
richtungen (BüE) und Übergangshilfen (ÜbH).
Die Aufgabe: ein WebQuest mit einer Lern-/ Ausbildungsgruppe zu
einem Thema aus der beruflichen Bildung planen und realisieren,
beispielsweise:
• ein Thema aus dem Ausbildungsalltag;
• fachliche Themen, zum Beispiel Berufsschulinhalte;
• Ausbildungsinhalte;
• soziale Themen, wie Suchtprobleme, Arbeitsbedingungen;
• Themen rund um die Bewerbung;
• Themen zur Berufsorientierung.
Es gibt wertvolle Preise im Gesamtwert von über 2.500 Euro zu ge-
winnen. Der Beitrag muss bis zum 31.12.2004 eingehen.

Weitere Infos: www.lernen-mit-webquests.de/index.htm
heidelberger institut beruf und arbeit gmbh, Wieblinger Weg 92a,
69123 Heidelberg, Tel. (0 62 21) 82 82 4–0, Fax (062 21) 82 82 4–24,
info@heidelberg.hiba.de
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Info-Guide
Ansprechpartner
Simone Vöhse, Tel: (02 21) 2 82 53 71, s.voehse@asprojekt.de
AS-Projektkoordination: AS Projekt Modellregion Köln –
Ausbildung starten, Aufstieg sichern, Absprung schaffen
www.asprojekt.de

Peter Kraps, Tel: (02 21) 94 29 31 00
peter.kraps2@arbeitsagentur.de; 
Agentur für Arbeit Köln; Luxemburger Str. 121, 
50939 Köln

ringstelle – eine Kölner Besonderheit – unter der Leitung
von Hartmuth Schütt nimmt trägerübergreifend diese all-
gemeinbildende EA vor. „Außerdem beraten wir Jugendli-
che und bieten eine Orientierungsphase, Schnupperpraktika
und einen Berufsorientierungslehrgang an“, so Stefanie
Quint, die stellvertretende Leiterin. Danach kann zu einem
der sechs Träger weitervermittelt werden oder wenn mög-
lich schon in eine Ausbildung. Quint: „Durch Praktika und
unsere guten Kontakte zu den Betrieben kommen viele
rein in das System.“ Die Zahlen sprechen für sich: Im ver-
gangenen Jahr durchliefen zirka 400 Teilnehmer/-innen die
Maßnahme – viele von ihnen befinden sich heute in einer
Ausbildung oder haben eine Arbeitsstelle.

Die Reaktionen der Betriebe auf das AS-Projekt sind über-
wiegend positiv. „Wir werden auch gefragt, haben Sie

nicht eine Praktikantin für
uns?“ heißt es bei „IN VIA“.
Zufrieden mit dem bisherigen
Modellversuch ist man auch
bei der Jugendwerkstatt
Köln-Klettenberg. In der aus-
gelagerten Kfz-Werkstatt am
Kölner Standort Nippes wird
bereits seit 2000 Berufsvor-
bereitung für die Bereiche
Kfz-Mechanik, Metall, Karos-
seriebau und Fahrzeuglackie-
rung angeboten. Dann folgte
die Umstellung auf das AS-
Projekt mit derzeit 24 Teil-

nehmern (Stand Juli 2004).
Die Jugendlichen nicht in ir-
gendeine Ausbildung vermit-

teln, sondern sie nach ihren Eignungen auf den passenden
Beruf vorbereiten ist das Ziel, so Kerstin Hilpert, Diplom-
Sozialpädagogin und Mitarbeiterin der Jugendwerkstatt.

Die Zeit im AS-Projekt hat sich für die beiden 17-Jährigen
Alexander und Christoph gelohnt. Alexander fand heraus,
dass Kraftfahrzeugmechatroniker doch nicht der passende
Beruf ist. „Dazu gehört mir zuviel Elektronik.“ Jetzt hat er
eine Ausbildungsstelle als Anlagenmechaniker gefunden.
Christoph fand durch das Projekt eine Ausbildungsstelle
als Industriemechaniker. Alexander fasst die positiven
Erfahrungen zusammen: „Wir haben hier auch gelernt,
besser mit anderen Menschen umzugehen und uns zu prä-
sentieren. Ich habe das Projekt schon mehreren meiner
Freunde weiter empfohlen.“ ■

Wunschberuf die Voraussetzungen fehlen, kann ich mein
Ziel auch auf Umwegen erreichen? Auf solche Fragen sollen
die Jugendlichen im AS-Projekt eine Antwort finden. Laer-
mann: „Wir begreifen Berufsvorbereitung und Ausbildung
auch als Wachstumsprozess.“

Ein individuelles und flexibles Konzept
Zielgruppe des Kölner Projektes sind Jugendliche und
junge Erwachsene unter 25 Jahren, darunter vor allem
noch nicht berufsreife sowie Jugendliche mit Schwierigkei-
ten auf dem Ausbildungs- und Arbeitsmarkt. Dazu gehören
Menschen mit Lernbeeinträchtigungen, Un- und Angelernte,
sozial Benachteiligte, junge Migrantinnen und Migranten
oder Ausbildungsabbrecher/-innen. Schwierige familiäre
Verhältnisse, schlechte Noten oder fehlende Schlüsselquali-
fikationen wie Pünktlichkeit und Zuverlässigkeit seien oft
Ursachen für die Probleme
beim Start ins Berufsleben,
erläutert Marcus Stockum
von der Wirtschaftsschule
Bohlscheid, einem der sechs
AS-Projektträger.

Genauso verschieden wie die
Problemlagen sollten auch
die Lösungswege für die ein-
zelnen Jugendlichen sein, so
Stockum weiter. Der Kern der
neuen Berufsvorbereitung: Es
gibt keine starre Maßnahme
mehr, sondern eine flexible
individuelle Förderung mit
einem Qualifizierungsplan,
der auf die/den einzelne/-n
Jugendliche/-n abgestimmt ist. Die Inhalte werden in auf-
einander abgestimmte Qualifizierungssequenzen vermittelt.

Wichtig für das Konzept ist die Durchlässigkeit und Koope-
ration der AS-Träger untereinander. Ein/-e Teilnehmer/-in
kann zum Beispiel einen Gesundheitskurs bei „IN VIA“
belegen und sich zusätzlich in Warenkunde oder Mathe-
matik bei der Wirtschaftsschule oder einem anderen Träger
qualifizieren; auch das Nachholen von Schulabschlüssen
gilt als Qualifizierungssequenz.

Positive Resonanz der Betriebe
Grundlage für den Qualifizierungsplan bildet nicht nur die
fachpraktische Eignungsanalyse (EA), sondern auch die
Eignungsanalyse in Fragen der Allgemeinbildung. Die Clea-

GOOD PRACTICE

Nadine probiert bei „IN VIA“ Tätigkeiten im
Gesundheitsbereich aus



In Dresden findet Berufsvorbereitung nach der neuen 
Förderstruktur mit ganz unterschiedlichen Jugendlichen statt

nachlässigte Kinder durch zu wenig Aufmerksamkeit und
Fürsorge in ihren Familien in eine solche Situation geraten
können. Und wir erleben es immer wieder, dass Jugendliche
diese Art von ‚Behinderung’ auch überwinden können.“

Ein eigenes Kompetenz-
feststellungsmodell
Bei der Kompetenzfeststellung werden die Jugendlichen ge-
trennt beurteilt, in den Qualifizierungssequenzen sind sie ge-
meinsam aktiv. Wie etwa die scheue Maria (16), die ge-
meinsam mit Sandra, Monique und Mandy in der Gruppe
„Garten- und Landschaftsbau“ (GaLa) ist. „Sie hat ein be-
sonderes Geschick für das Blumenbinden“, erklärt ihr Aus-
bilder, Bernhard Männel, „aber sie weiß nicht so richtig,
was sie will.“ Maria hat die Hauptschule ohne Abschluss
verlassen, sie tut sich noch schwer, ihren Weg zu finden.

Die Modellregion Dresden gehört zur „Entwicklungsinitia-
tive: Neue Förderstruktur für Jugendliche mit besonderem
Förderbedarf“ (siehe direkt Nr. 16/April 2003), in der seit
Herbst 2001 eine neue Förderstruktur in der Praxis durch-
geführt und getestet wird. Zu deren Konzeption gehört,
dass zu Beginn jeder Maßnahme eine Eignungs-/Kompe-
tenzfeststellung durchgeführt wird.

Dafür haben die Dresdner ihr eigenes Modell entwickelt.
Diana Boche und Heidrun Huhn haben für die dreiwöchige
Findungsphase 34 Berufsfeldkombinationen für Benachtei-
ligte und 21 Kombinationen für Lernbehinderte zusam-
mengestellt. Jede/-r Jugendliche muss sich für eine davon
entscheiden. Die Kombinationen ergänzen sich komple-
mentär. Heidrun Huhn: „Wer Elektrotechnik wählt, muss
auch je eine Woche in Gartenbau und Hauswirtschaft
absolvieren. Wer sich für Büro/IT entscheidet, hat auch
Metalltechnik und Holztechnik im Programm. Und wer
keine Hauswirtschaft haben möchte, muss in den Bereich
Körperpflege reinschnuppern.“ 

Ein breites Teilnehmerspektrum
Integrative Berufsvorbereitung

„Alle unsere Jugendlichen sind hier an der Wand zu
entdecken. Wir haben von jedem eine Karteikarte

mit allen Angaben, wer in welchem Kurs ist, und welcher
Stand gerade erreicht ist.“ Heidrun Huhn zeigt auf die
Tafel hinter sich. In langen Reihen stecken bunte Kärtchen
unter Überschriften wie „Büro“, „Farbe 3“ oder „GaLa“.
Sie sitzt mit ihrer Kollegin Diana Boche, die eine ähnliche
Tafel hinter sich hängen hat, in einem gemeinsamen Büro
beim Sächsischen Umschulungs- und Fortbildungswerk
Dresden e.V. (SUFW).

Die beiden Frauen koordinieren die Wege von über 600
Jugendlichen während der Berufsvorbereitung zwischen
Eignungsfeststellung, Einstufung, Qualifizierungssequen-
zen, Schnupperkursen und Praktika. Diana Boche, die für
die als „lernbehindert“ eingestuften Jugendlichen zuständig
ist, sagt: „Ich stecke häufig Kärtchen um: Von einem in den
anderen Kurs, von einer Qualifizierung in die nächste.“ –
„Lernbehindert“ ist für sie ein dehnbarer Begriff: „Ursachen
können auch erworbene Lernschwächen oder leichte mo-
torische Störungen sein. Wir gehen davon aus, dass ver-
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Auch Peter und Enrico werden einen passenden Weg
zum Beruf finden



Laut Andreas Kutschke ma-
chen die Betreuer/-innen
immer wieder die Erfahrung,
dass die als lernbehindert
eingestuften jungen Leute mit
einer positiven Einstellung
kommen. „Sie sind an der
Förderschule ja unter ihres-
gleichen aufgewachsen, wäh-
rend Jugendliche mit beson-
derem Förderbedarf an ihren
Schulen häufig nur negative
Erfahrungen gemacht haben:
Sie gehörten immer zu den
Schlechten, zu denen mit den
miesen Noten.“ 

Einstieg in Hand-
werksbetriebe
Während der Berufsvorberei-
tung laufen Qualifizierungs-
phasen in den unterschied-
lichsten Bereichen. Wie zum
Beispiel bei den Metallern,
die eine Zeitlang auch in ei-
ner richtigen Schmiede am
Kohlebecken mit dem glühen-
den Eisen aktiv sein müssen.
„Schmied ist heute kein Aus-
bildungsberuf mehr“, sagt An-
dreas Kutschke. „Aber erstens
macht es den Jungs Spaß, mit
den schweren Hämmern zu
arbeiten und etwas körperlich zu leisten. Und zweitens
lernen sie das Material besser kennen.“ Eine praxisnahe
Qualifizierung ist das Punktschweißen, das nebenan ge-
übt wird. „Das können sie direkt umsetzen, wenn sie sich
in einem Betrieb als Praktikanten beweisen dürfen.“

Die Koordinatorinnen Diana Boche und Heidrun Huhn be-
richten von Anfragen aus der örtlichen Handwerkerschaft,
die passgenaue Jugendliche für ihren Betrieb suchen –
zum Beispiel einen Tapezierer oder eine Friseurin – sei es
zur Ausbildung, sei es direkt als Einstieg in die Arbeit.
„Viele Handwerksmeister sind froh, wenn sie keine 100
Bewerbungsmappen durchsehen brauchen, sondern sich
darauf verlassen können, was wir ihnen empfehlen.“ ■

GOOD PRACTICE

Training von Schlüsselkompetenzen
Das SUFW arbeitet mit vier Kooperationspartnern zusam-
men, die verschiedene Berufsfelder anbieten können und
auf ganz Dresden verteilt sind. „Das ist auch gut so“,
sagt Andreas Kutschke, Bereichsleiter beim SUFW, „wir
möchten, dass sich die Jugendlichen bewegen lernen,
dass sie sich nicht ihr Berufsfeld danach aussuchen, wie
bequem sie es erreichen können.“ Dabei ist auch beab-
sichtigt, dass sich die Jugendlichen dabei einige der im
Berufsleben notwendigen Schlüsselkompetenzen aneig-
nen: Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel, Umgang mit
Ämtern, Planung des Tagesablaufs. Andreas Kutschke: „In
den drei Wochen der Kompetenzfeststellung, aber auch
darüber hinaus sind die Beobachtung und das Training
von Schlüsselkompetenzen fester Bestandteil der Berufs-
vorbereitung: Teamfähigkeit, Arbeitsorganisation, Umgang
mit fremden Kulturen. Wir haben hier deutschstämmige
Aussiedler/-innen aus Russland und vietnamesische Migran-
tenkinder – da sind Toleranz und Verständnis gefragt.“

Nach den ersten drei Wochen wählen die Jugendlichen
das Berufsfeld, mit dem sie gerne weitermachen möchten.
Die Ausbilder/-innen haben für jeden Tag in den drei
Wochen Beobachtungsbögen ausgefüllt, auf denen unter
anderem Einstellung und Interesse, Auffassungsvermögen,
handwerkliches Geschick und Ausdauer mit Noten einge-
schätzt und festgehalten werden. Zwei bis drei Tage dau-
ert die Auswertung, erläutern Diana Boche und Heidrun
Huhn. „Am Ende passt es immer – da sind wir selbst
manchmal erstaunt.“

Im Gegensatz zum Modellversuch in Dresden in dauert die
Eignungsanalyse nach dem neuen Fachkonzept der Bun-
desagentur für Arbeit in der Berufsvorbereitung in der
Regel nur noch zwei Wochen.

Breite Teilnehmergruppe
Die Klientel in Dresden könnte kaum unterschiedlicher
sein. „Bei uns landen Jugendliche zwischen 15 und 25 mit
den unterschiedlichsten Biographien: manche sind bereits
Mutter oder Vater, manche geschieden oder allein erzie-
hend, manche haben Erfahrungen mit Drogen hinter sich.“
Diana Boche: „Die als lernbehindert Eingestuften sind
meist etwas jünger, weil sie direkt von einer Förderschule
kommen.“ Doch der Altersunterschied fällt in der tägli-
chen Praxis kaum ins Gewicht. „Sicher, es geht ein biss-
chen langsamer, aber die Anforderungen sind dieselben.“

Info-Guide
Ansprechpartner
Diana Boche/ Heidrun Huhn/ Andreas Kutschke
Tel: (03 51) 42 27 22 13
boche@sufw.de, huhn@sufw.de, kutschke@sufw.de
Sächsisches Umschulungs- und Fortbildungswerk 

Dresden e.V. (SUFW)
Am Lehmberg 52, 01157 Dresden

Christian Dörfelt, Tel: (03 51) 4 75 22 13
Christian.doerfelt@arbeitsagentur.de
Agentur für Arbeit Dresden 
Budapester Str. 30, 01609 Dresden
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Maria ist in der Gruppe Garten- und
Landschaftsbau – ihren Hauptschul-
abschluss will sie bald nachholen
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Im Trierer Startbahn-Projekt wird gezeigt, wie auch in schwierigen
Fällen Brücken zu Ausbildung und Beruf gebaut werden können

Das Projekt „Startbahn“ wurde im Januar 2002 von fünf
Trägern in der Region Trier auf Initiative der Katholi-

schen Jugendsozialarbeit aus der Taufe gehoben. Es ist Teil
des Modellversuchs „Ent-
wicklungsinitiative: Neue För-
derstruktur für Jugendliche
mit besonderem Förderbe-
darf“ (siehe direkt Nr. 16/
April 2003) und hat inzwi-
schen für mehr als 170 Ju-
gendliche den Weg in den
Ausbildungs- und Arbeits-
markt geebnet. Der Bezirk
der Agentur für Arbeit ist
einer der größten in Rhein-
land-Pfalz und reicht von
Saarburg und Hermeskeil
bis in die Eifel nach Prüm
und Bitburg. Zu den Trägern
gehören die Dekra-Akade-
mie in Gerolstein, die Berufs-
bildungsstätte „Don Bosco“
Helenenberg (bei Bitburg),
der Verein „Lernen Fördern“,
der außer in Trier in Rhein-

land-Pfalz auch in Daun und Saarburg aktiv ist, und die
Trierer Bürgerservice gGmbH. Die Koordination liegt in
den Händen des Caritas-Verbandes, der die „Caritas learn-
factory“ in Trier-Ehrang unterhält.

Marina (18) hat den Hauptschulabschluss, aber zu Beginn
des Ausbildungsjahres noch keine Ausbildungsstelle
gefunden. Konkrete berufliche Pläne hat sie nicht. Im Pro-
jekt „Startbahn“ absolviert sie zunächst eine intensive
Eignungsfeststellung bei der Bürgerservice gGmbH. Nach

theoretischen Tests sowie Schnupperphasen in verschie-
denen Übungswerkstätten macht sie ein Praktikum als
Damenschneiderin. Im Startbahn-Programm wird ein Kurs
zum Erwerb des „Europäischen Computerführerscheins“
(ECDL) angeboten, denn dokumentierte PC-Kenntnisse
sind von großem Vorteil für Bewerber/-innen. Marina
absolviert ihn bei „Lernen Fördern“ und entscheidet sich
für ein Praktikum bei der „learn-factory“ als Medienge-
stalterin. Ziemlich bald wird klar, dass dieser nicht der
richtige Ausbildungsberuf für sie ist. Sie macht ein weite-
res Praktikum in einer Arztpraxis, das intensiv von Sozial-
pädagogen des Startbahn-Projekts begleitet wird. Dieses
Praktikum bringt Gewissheit. Arbeitgeber und Praktikantin
sind mit dem Verlauf voll zufrieden. Nach insgesamt neun
Monaten Orientierung hat Marina jetzt einen Ausbildungs-
platz gefunden. Die PC-Kenntnisse, die Erfahrungen an
unterschiedlichen Arbeitsplätzen und die intensive Bera-
tung haben ihr einen Weg gebahnt.

Brücken zum Arbeitsmarkt bauen
Für Carsten Schmitt, Leiter der learn-factory und Koordi-
nator des Startbahn-Projekts, zeigt das Beispiel, dass
auch in schwierigen Fällen über Berufsvorbereitung Brü-
cken gebaut werden können. „Wir bieten eine große
Trägervielfalt, wir können Jugendlichen Einblicke in unter-
schiedliche Bereiche vermitteln. Mit dem Bürgerservice
haben wir einen Partner, der Qualifizierungsmöglichkeiten
auf vielen Feldern anbietet.“ Der Bürgerservice ist aus der
Trierer Initiative für Arbeitslose (TINA) hervorgegangen,
Mitgesellschafterin ist die Stadt Trier. Karl-Heinz Ney,
Geschäftsführer von TINA, erläutert: „Wir betrachten uns
als sozialwirtschaftlich ausgerichtetes Beschäftigungsun-
ternehmen ohne Gewinnorientierung, in das sozialpäda-
gogische Förderstrukturen integriert sind.“

Einstieg erleichtern
Erwerben von Qualifizierungsbausteinen

Christian wurde nach der Berufsvorberei-
tung bei „Startbahn“ erfolgreich in eine
Ausbildung im Einzelhandel vermittelt
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Da die Struktur des regionalen Arbeitsmarkts stark durch
das Handwerk geprägt wird, liegen die Ausbildungs- und
Praktikumsbereiche beim Bürgerservice im handwerkli-
chen Sektor. Unterm Dach einer großen Fabrikhalle im
Trierer Industriegebiet finden sich Werkstätten für Schrei-
ner, Maler und Lackierer, Gartenbauer und Kraftfahrzeug-
mechatroniker. Direkt im Stadtgebiet betreibt die Gesell-
schaft eine Kantine mit Partyservice, die täglich Mittagessen
à la carte anbietet. Jugendliche können hier Qualifizie-
rungsbausteine im Servieren und im Zubereiten von Speisen
erwerben.

Qualifizierungsbausteine sind inhaltlich und zeitlich abge-
grenzte Lerneinheiten, die aus Inhalten anerkannter Aus-
bildungsberufe oder einer gleichwertigen Berufsausbil-
dung entwickelt werden (siehe dazu Seite 9 in diesem
Heft). Über deren Erwerb stellt der Anbieter der Berufsvor-
bereitung der/dem Jugendlichen eine Bescheinigung aus.

Karl-Heinz Ney berichtet: „Die Handwerkskammer tut sich
teilweise noch etwas schwer mit der Anerkennung der bei
uns erworbenen Qualifizierungsbausteine für eine reguläre
Berufsausbildung. Wir geben jedem Jugendlichen für seine
Bewerbung ein Zertifikat mit – das kann schon viel nutzen.“

Realistische Perspektiven eröffnen
Berufsberater Dirk Müller, bei der Agentur für Arbeit in
Trier für „Startbahn“ zuständig, findet vor allem die Eig-
nungs- und Kompetenzfeststellung als Bestandteil der
neuen Förderstruktur und des Fachkonzeptes der Bundes-
agentur für Arbeit für berufsvorbereitende Bildungsmaß-
nahmen sehr gut.

„Wir können den Jugendlichen Perspektiven geben, wir
können mit ihnen gemeinsam realistische Berufswege
erarbeiten. Es ist besser, Stärken zu fördern als langfristig
und erfolglos Schwächen ausgleichen zu wollen.“ Viele
junge Leute machten sich besonders von den Berufen in
der Informationstechnik falsche Vorstellungen – wenn
einer am PC ein Programm installieren könne, fühle er
sich schon fast als Informatiker geeignet. „Ich habe es
erlebt, dass ein junger Mann, der unbedingt Programmie-
rer werden wollte, am Ende durch ein Praktikum am Erzie-
herberuf Spaß gefunden hat.“

Bei Stefan (19) ergab der Kompetenztest, dass er sowohl
auf gewerblich-technischem Gebiet als auch im kaufmän-
nischen Bereich Stärken aufweist. Die Metallwerkstatt im
Berufsbildungszentrum Helenenberg war die erste Station,
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Info-Guide
Ansprechpartner
Monika Berger, Tel: (06 51)1 46 21 30
kontakt@caritas-learn-factory.de
Caritasverband für die Region Trier, learn-factory
Schulstr. 5, 54293 Trier

Anton Thull/ Dirk Müller, Tel: (06 51)2 05 40 10
dirk.mueller@arbeitsagentur.de
anton.thull@arbeitsagentur.de
Agentur für Arbeit Trier
Dasbachstr. 9, 54295 Trier

die zweite ein Praktikumsplatz im Einzelhandel. Der
Betrieb erklärte sich bereit, Stefan auszubilden – und
nach drei Monaten konnte die Maßnahme mit Erfolg
beendet werden.

Das Konzept geht auf
Für Carsten Schmitt ist der Name „Startbahn“ Programm:
„Individuelle Förderung, Stützunterricht und immer wieder
Qualifizierungsstrecken, die den Jugendlichen etwas ab-
verlangen, und die möglichst mit dem Erwerb von Qualifi-
zierungsbausteinen enden – das Konzept geht auf.“ Zwei
Dutzend Jugendliche arbeiten in der learn-factory an diesem
Tag. Jede Gruppe hat ihre eigenen Aufgaben: Zehn-Finger-
Tasten-Schreiben, Medien gestalten, sich im Internet be-
werben, Unterrichtsinhalte aufarbeiten. „Wir brauchen uns
manchmal gar nicht einzumischen – die Teamarbeit funk-
tioniert bestens. Die Stärkeren helfen den Schwächeren.“

Daniela (19) hat am 1. August eine Ausbildung zur Fach-
verkäuferin im Nahrungsmittelhandwerk begonnen. Sie
wurde von einer Filiale der Backkette übernommen, in der
sie im Praktikum war. Zwar muss sie bereits um halb
sechs Uhr morgens anfangen, aber dann ist sie auch früh
fertig und kann sich um ihre kleine Tochter Sarah (3)
kümmern. Monja (20) hat bei der learn-factory eine außer-
betriebliche Ausbildung als Kauffrau für Bürokommunika-
tion begonnen. Sie erwirbt durch Praktika in verschiedenen
Betrieben Qualifizierungsbausteine. „Kassenbuch und
Kasse führen, Posteingang und -ausgang habe ich schon
gemacht“, sagt sie. Sie hofft, eine Ausbildungsstelle für
das zweite und dritte Lehrjahr in einem Betrieb zu finden.
Das sei ja auch „ein bisschen Glückssache“. Carsten
Schmitt: „Wir tun, was wir können, um dem ‚Glück‘ ein
wenig nachzuhelfen.“ ■

GOOD PRACTICE

Auch beim Zubereiten von Speisen können Qualifizierungs-
bausteine erworben werden
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In einem Pilotprojekt in Nordrhein-Westfalen werden Jugendliche in
dem neuen Beruf Kraftfahrzeugservicemechaniker/-in ausgebildet

Alexander ist ein Pionier – und er ist stolz darauf. Als
einer der ersten beginnt der 16-Jährige in Nordrhein-

Westfalen im September eine Berufsausbildung zum Kraft-
fahrzeugservicemechaniker beim Mercedes-Center in Es-
sen, einem Standort der Fahrzeugwerke Lueg AG, dem
weltweit größten Vertriebspartner der Daimler-Chrysler AG.
„Ich freue mich darauf, etwas ganz Neues machen zu kön-
nen, und bin gespannt, was die Ausbildung so bringen
wird“, sagt der junge Mann. Gespannt sind auch seine
Ausbilder, Kraftfahrzeugelektrikermeister Winfried Hucks
und Kraftfahrzeugtechnikermeister Thorsten Frisch. Denn
der Kraftfahrzeugservicemechaniker/-in ist ein Novum in
der Autobranche und die neue Ausbildung ein Pilotprojekt
in Nordrhein-Westfalen.

Berufsausbildung weiterführbar
Hintergrund ist die Entwicklung im Kraftfahrzeuggewerbe.
Seit einem Jahr gibt es den neuen Ausbildungsberuf Kraft-
fahrzeugmechatroniker/-in. Diese sind Spezialisten, die
nicht mehr nur die typischen Wartungsarbeiten am Fahr-
zeug durchführen, sondern sich auch mit dessen elektro-
nischen Teilen auskennen. Und davon werden in moderne
Autos immer mehr eingebaut – Grund genug, den „Mecha-
troniker“ zu schaffen, der den Kraftfahrzeugmechaniker
alter Prägung ablöst. Allerdings werden für die Ausbildung
zur/zum Kraftfahrzeugmechatroniker/-in von den Betrieben
häufig hohe Voraussetzungen erwartet – meist ein guter
Realschulabschluss, teilweise sogar das Abitur. Das
schließt viele junge autointeressierte Leute aus, deren
schulische Voraussetzungen nicht ganz so gut sind, die
aber über ein besonderes praktisches Geschick verfügen.

Auf Initiative von NRW-Arbeitsminister Harald Schartau
vereinbarte das Deutsche Kraftfahrzeuggewerbe Nord-

rhein-Westfalen mit der IG Metall Bezirksverwaltung Nord-
rhein-Westfalen die Erprobung einer Ausbildung zum
Kraftfahrzeugservicemechaniker. Neben dem Mechatroni-
ker gibt es nun den Servicemechaniker, der vor allem im
Schnelldienst eingesetzt wird.

Die Ausbildung Kraftfahrzeugservicemechaniker/-in dauert
nur zwei Jahre – danach kann schon der Start ins Berufs-
leben erfolgen.

Allerdings besteht auch die Möglichkeit, noch weitere ein
oder anderthalb Jahre dran zu hängen, um den Abschluss
zur/zum Kraftfahrzeugmechatroniker/-in oder zu verwandten
Ausbildungsberufen (Karosserie- und Fahrzeugbaumechani-
ker/-in, Mechaniker/-in für Karosserieinstandhaltungstechnik,
Mechaniker/-in für Landmaschinentechnik oder Mechani-
ker/-in für Reifen- und Vulkanisationstechnik) zu machen.

Wird die Berufsausbildung fortgeführt, kann sie entweder
nach den Vorschriften für das dritte Ausbildungsjahr fort-
gesetzt oder entsprechend verkürzt werden.

Die Ausbildungsregelung für den neuen Beruf Kraftfahrzeug-
servicemechaniker/-in ist am 01.08.2004 in Kraft getreten.

Persönliche Entwicklungsmöglichkeiten
Alexander weiß noch nicht so genau, für welche Variante
er sich entscheiden wird: „Das muss ich erst mal abwar-
ten.“ Doch erscheint es ihm durchaus reizvoll, bereits
nach zwei Jahren ein volles Gehalt zu erreichen. Zunächst
ist der 16-Jährige jedoch froh, überhaupt einen Ausbil-
dungsplatz gefunden zu haben. Ursprünglich an einer
Ausbildung mit Schwerpunkt Motorradtechnik interessiert,
musste Alexander bald feststellen, „dass in diesem Be-

Chancenreich und zeitgemäß
Berufsausbildung Kraftfahrzeugservicemechaniker/-in
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reich kaum ausgebildet wird.“ Absagen erhielt er zunächst
auch von den Autobetrieben und -werkstätten. „Ich habe
etwa zehn schriftliche Bewerbungen geschickt und mit
ganz vielen Firmen direkt telefoniert“, sagt Alexander.
„Doch es hieß immer nur: Wir können uns derzeit keinen
Auszubildenden leisten.“

Umso erstaunter war Alexander, als er hörte, dass Lueg/
Mercedes in Essen noch Ausbildungsplätze für Kraftfahr-
zeugservicemechaniker anbietet. „Damit hatte ich schon
gar nicht mehr gerechnet.“ Alexander stellte sich vor,
absolvierte erfolgreich einen Eignungstest, überzeugte im
Vorstellungsgespräch – und bekam als einer von mehre-
ren hundert Bewerbern den Zuschlag. Ein zweiter Kraft-
fahrzeugservicemechaniker wird im Bochumer Werk des
Unternehmens Lueg ausgebildet.

„Alexander ist nicht ganz der typische Fall“, sagt Birgit
Behrens, Personalleiterin der Fahrzeugwerke Lueg. „Für
diese Ausbildung werden in der Regel bevorzugt Jugendli-
che maximal mit Hauptschulabschluss genommen. Alexan-
der hat immerhin den Realschulabschluss. Andererseits
hätten seine Noten für die direkte Ausbildung zum Kraft-
fahrzeugmechatroniker nicht gereicht. Insofern ist diese
Ausbildung für ihn ein Glücksfall. Und er kann sich ja
auch noch entwickeln.“

Ausbildung unter der Lupe
Der Ausbildungsrahmenplan für die neue Ausbildung ist
zu Beginn mit dem für die/den Kraftfahrzeugmechatroniker/
-in weitgehend identisch. Absolventen beider Ausbildungs-
gänge werden zunächst die gleichen Berufsschulklassen
besuchen. Auch ein/-e Kraftfahrzeugservicemechaniker/-in
muss sich Computerkenntnisse aneignen. Denn Störungen
am Auto werden heutzutage durch spezielle Programme
geprüft und am Bildschirm angezeigt.

Bremsen- und Reifenkontrolle, Ölwechsel – die so ge-
nannte „kleine Wartung“ ist später ein wichtiges Einsatz-
gebiet des Kraftfahrzeugservicemechanikers. Das endet
da, wo es um gravierende Motoren- oder Getriebeschäden
geht. In solchen Fällen muss in Zukunft doch die/der
Kraftfahrzeugmechatroniker/-in ran. Die Bereitschaft, in
den neuen Beruf auszubilden, ist innerhalb der Innung
nach Worten von Kraftfahrzeugelektrikmeister Winfried
Hucks „vergleichsweise groß“. Allerdings werden es sich
auf Dauer nur größere Betriebe leisten können, sowohl
einen Servicemechaniker als auch einen Mechatroniker zu
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Info-Guide
Ansprechpartner
Birgit Behrens, Personalleiterin Fahrzeug-Werke LUEG AG
Tel: (02 34) 31 83 33
birgit.behrens@lueg.de 
Universitätsstr.44-46, 44789 Bochum Ehrenfeld

Franz-Joachim Karl/Hans Zwanzer
Tel. (02 01) 1 81 32 08/ -09
franz-joachim.karl@arbeitsagentur.de
hans-werner.zwanzer@arbeitsagentur.de
Agentur für Arbeit Essen, Berliner Platz 10, 45127 Essen

beschäftigen. Huck: „Bei den kleineren Firmen ist die
Arbeitsteilung einfach nicht detailliert genug.“

Wird mit der Aufteilung in Kraftfahrzeugmechatroniker und
Kraftfahrzeugservicemechaniker eine Zwei-Klassen-Gesell-
schaft entstehen? „Das muss die Zukunft zeigen“, sagt
Ausbilder Hucks, der zunächst keine negativen Entwick-
lungen befürchtet. Auch die Kunden, so glaubt der Auto-
experte, würden den Servicemechaniker schnell akzeptie-
ren als Fachmann „für alles, was direkt zu erledigen ist“.
Skepsis gegenüber der neuen Ausbildung als Serviceme-
chaniker/-in hegt allerdings Birgit Behrens. „Die Auszubil-
denden sind ja durch ihre geringe-
ren schulischen Leistungen gegen-
über den Mechatronikern schon
etwas benachteiligt. Man würde
eher eine längere, statt eine kürzere
Ausbildungszeit erwarten.“ Die kur-
ze Ausbildungszeit könnte die Kraft-
fahrzeugservicemechaniker unter
Druck setzen, befürchtet Behrens.
Dadurch, dass sie nur zwei Jahre
ausgebildet werden, man aber fast
das Gleiche von ihnen erwartet wie
von den Mechatronikern. „Ob das
Konzept für die neue Ausbildung
erfolgreich ist, genau das wollen
wir durch unsere Teilnahme an dem
Pilotprojekt testen“, so Behrens.

Alexander macht sich um seine Zu-
kunft erst mal nicht so viele Sorgen.
Er ist froh, dass es jetzt mit der
Ausbildung richtig losgeht. Schließ-
lich weiß der 16-Jährige von vielen
Jugendlichen, die keine Ausbildungsstelle gefunden haben
und „weiter zur Schule gehen müssen, obwohl sie das
gar nicht wollen.“ Alexander hingegen hat das Glück, jetzt
jeden Tag in der Essener Werkstatt aktiv sein zu können,
die er bereits beim ersten Besuch vor Wochen „richtig toll“
fand. Alexanders größter Wunsch: Bald 18 zu sein und
nicht mehr nur am Auto rumzuwerkeln, sondern selbst auch
eins fahren zu dürfen. „Es könnte ja ruhig auch ein ge-
brauchter oder kaputter Wagen sein, der billiger ist“, sagt
Alexander. „Bis dahin weiß ich ja, wie man ihn repariert.“ ■ 

Hinweis der Redaktion: Der Beitrag hat nicht Berufsvorbereitung zum Inhalt,
sondern Berufsausbildung. Der Beitrag wurde in das Heft aufgenommen, um
auch aktuelle Entwicklungen in diesem Bereich, die für die berufliche Integra-
tionsförderung relevant sind, zu berücksichtigen.
Weitere Informationen im Internet: www.kfz-servicemechaniker.de

GOOD PRACTICE

Alexander mit Technikermeister
Thorsten Frisch
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Das neue Fachkonzept für
Berufsvorbereitende Bil-

dungsmaßnahmen der Bun-
desagentur für Arbeit basiert
auf konzeptionellen Elemen-

ten und Erfahrungen aus der „Entwicklungsinitiative: Neue
Förderstruktur für Jugendliche mit besonderem Förderbe-
darf“ (siehe direkt Nr. 16/April 2003). Diese wird seit
Herbst 2001 in 24 Agenturbezirken erprobt. Das Fach-
konzept hat nicht alle Empfehlungen und Eckpunkte der
Entwicklungsinitiative übernommen. Wichtige Hinweise und
Informationen finden sich unter www.neuefoederstruktur.
de. Eine wesentliche Neuerung, zu der bislang kaum
Ergebnisse aus den Modellversuchen vorliegen, ist die
Erweiterung der Zielgruppen um junge Menschen mit
Behinderung.

Einbezug der Entwicklungsinitiative
Die Ziele der „Entwicklungsinitiative: Neue Förderstruktur
für Jugendliche mit besonderem Förderbedarf“ lassen sich
wie folgt kurz zusammenfassen:

Junge Menschen mit Behinderung einbeziehen
Ralph Kersten, Institut für berufliche Bildung, 
Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik GmbH (INBAS)

• Schwerpunkt der Entwicklungsinitiative ist es, die bishe-
rigen Strukturen der Ausbildungsvorbereitung in Rich-
tung eines transparenteren und effizienten Förder- und
Qualifizierungssystems für die berufliche Integration
Jugendlicher und junger Erwachsener mit Förderbedarf
weiterzuentwickeln.

• Mit integrativen und zielgruppenübergreifenden binnen-
dif ferenzierten Qualifizierungsangeboten sollen eine
größere Reichweite der Förderung, mehr erfolgreiche
Ausbildungsabschlüsse und bessere Integrationsleistun-
gen erreicht werden – insbesondere bezogen auf die
betriebliche Berufsausbildung und eine spätere betrieb-
liche Beschäftigung.

• Ein wesentliches Instrument hierbei ist die konsequente
Flexibilisierung und Individualisierung der Förderung
einschließlich unterschiedlich ausgedehnter Förderzeiten
der Jugendlichen.

Mit der „Entwicklungsinitiative: Neue Förderstruktur ...“
wird der Versuch unternommen, eine auf die individuellen
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Bedürfnisse der zu fördernden Jugendlichen zugeschnit-
tene Qualifizierung zu ermöglichen. Die bislang schwer
durchschaubare Landschaft der Berufsvorbereitung gestal-
tet sich mit folgenden konzeptionellen und strukturellen
Elementen neu: kooperative Qualifizierungsangebote re-
gionaler Träger, Kompetenzfeststellung und individuelle
Qualifizierungsplanung, flexible Einstiege und Übergänge,
kontinuierliche Bildungsbegleitung, Grundlagenqualifi-
zierung Medienkompetenz, betriebsnahe Qualifizierungs-
konzepte, Einsatz von Qualifizierungsbausteinen und Zerti-
fizierung von Qualifikationen.

Besonderheiten im Fachkonzept
Bislang bezogen die Modellversuche hauptsächlich Ziel-
gruppen der allgemeinen Berufsberatung in die Qualifizie-
rung mit ein. Das neue Fachkonzept für die Berufsvorbe-
reitenden Bildungsmaßnahmen der Bundesagentur geht in
seiner Zielgruppendefinition jedoch über das Rahmenkon-
zept der Entwicklungsinitiative hinaus, indem es die Ziel-
gruppe behinderter junger Menschen generell einbezieht.

Dieser Ansatz ist nicht neu. Schon in den früheren Modell-
versuchsreihen gab es in Nordrhein-Westfalen so genannte
„Kombi-Maßnahmen“, in denen zielgruppenübergreifende
binnendifferenzierte Konzepte unter Einbezug behinderter
junger Menschen umgesetzt wurden.

Mit seinem integrativen Ansatz knüpft das Fachkonzept
BvB zudem an das Fachkonzept berufliche Rehabilitation
aus dem Jahr 2000 an. Dieses enthielt die Leitlinie „So
normal wie möglich – so speziell wie erforderlich“ (Bun-
desagentur für Arbeit 2000, 2) und forderte den Vorrang
von allgemeinen Leistungen, betrieblichen und wohnortna-
hen Maßnahmen, allgemeinen Bildungsangeboten und
Ausbildungsberufen nach §§ 25 Berufsbildungsgesetz
(BBiG)/Handwerksordnung (HwO).

Das Fachkonzept BvB enthielt im Punkt 3.6 zunächst die
folgende allgemeine Vorgabe: „Den Bedürfnissen behinder-
ter Menschen ist bei der Qualifizierungsplanung und Durch-
führung Rechnung zu tragen“ (Bundesagentur für Arbeit
2004, 15). Besondere Angebote sind ausschließlich für
blinde und gehörlose junge Menschen vorgesehen.

Mittlerweile wurde durch die Anlage 4 zum Fachkonzept
eine Präzisierung des besonderen Förderbedarfs für junge
Menschen mit Behinderungen vorgelegt. Dabei wird spezi-
ell betont, dass sich junge Menschen mit Behinderungen
von denen mit sozialen Benachteiligungen und Lernbeein-
trächtigungen durch „besonders geartete Verursachung,
Charakteristik und Ausprägung“ sehr wohl unterscheiden.

Die Integration junger Menschen mit verschiedenen Behin-
derungsarten in neue Förderstrukturen wurde bislang in der
„Entwicklungsinitiative: Neue Förderstruktur ...“ nicht (sys-
tematisch) erprobt. Erfahrungen mit körperlichen, geistigen
oder seelischen Behinderungen liegen noch nicht vor.

In die Weiterentwicklung der Neuen Förderstruktur – speziell
unter dem Blickwinkel der Zielgruppenerweiterung auf be-

hinderte junge Menschen – und der fachlichen Diskussion
zur Umsetzung der konzeptionellen und strukturellen Schwer-
punkte ist unter anderem auch die Bundesarbeitsgemein-
schaft der Berufsbildungswerke (BAG BBW) und die der
wohnortnahen beruflichen Rehabilitationseinrichtungen
(BAG WBR) einbezogen.

Eine flexible und individuelle Förderung erfordert binnen-
differenzierte Angebote. Diese müssen weiterentwickelt
und geprüft werden, wobei auch die Schwere der Behinde-
rung eine Rolle spielen wird.

• „Eine zentrale Rolle spielt bei der beruflichen Beratung
und Eingliederung behinderter junger Menschen die
Klärung der Eignung“ (Schäfer 2001, 2). In diesem Sinne
ist die Kompetenzfeststellung/Eignungsanalyse (auch)
behindertenspezifisch auszurichten. Es bedarf der Ein-
führung und Anwendung von hierfür geeigneten Konzep-
ten, Verfahren und Instrumenten. Beispielhaft seien das
im Berufsbildungswerk Waiblingen entwickelte Konzept
„Handlungsorientierte Module zur Erfassung und Förde-
rung beruflicher Kompetenzen“ (hamet2) genannt sowie
die „Diagnostischen Kriterien; Katalog berufsbezogener
Personenmerkmale für Diagnostik, Assessment, Profi-
ling“ (DIK2) der Firma Syntegral. Beide Verfahren wurden
insbesondere für die Ermittlung von Kompetenzen be-
hinderter junger Menschen konzipiert (vgl. Schäfer 2001,
5f.; INBAS 2002 und 2003). Es gilt zu prüfen, welche
besonderen Verfahren für körper-, seh-, hör- und psy-
chisch behinderte Menschen in die Eignungsanalyse ein-
bezogen werden.

• „Inhalte der Qualifizierungsangebote orientieren sich an
bestehenden Ausbildungsordnungen sowie an Ausbil-
dungsregelungen für junge Menschen mit Behinderung“
(Fachkonzept BvB neu, Bundesagentur für Arbeit 2004, 9).
Die Anforderungen in Förder- und Qualifizierungs-
sequenzen und in Qualifizierungsbausteinen bedürfen
einer Differenzierung, die auch dem Leistungsvermögen
behinderter Jugendlicher in Theorie und Praxis gerecht
wird. Vorrang sollte hier jedoch die Ableitung von Qualifi-
zierungsbausteinen aus Ausbildungsordnungen nach §§ 25
BBiG/HwO haben.

• „Die Wahl der geeigneten Maßnahme bzw. des Lernortes
ist abhängig vom individuellen Förderbedarf des behin-
derten jungen Menschen“ (Schäfer 2001, 3). In diesem
Sinne ist die Ausrichtung der Berufsvorbereitung auf die
verschiedenen Lernorte auch zielgruppenspezifisch zu
überprüfen. Neben betriebsnahen wird es insbesondere
für behinderte Jugendliche auch Angebote geben müs-
sen, in denen der Lernort Bildungsträger eine zentrale
Rolle spielt. Für eine solche Differenzierung bieten auf
Trägerkooperation basierende neue Förderstrukturen
eine gute Voraussetzung.

• Um das Angebot in der beschriebenen Struktur umsetzen
zu können, bedarf es der Zusammenarbeit von Bildungs-
trägern und eines örtlich beziehungsweise regional
abgestimmten Handelns. Trägerkooperationen eröffnen
dabei auch Möglichkeiten zielgruppenspezifischer Diffe-
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Integration junger Menschen mit besonderen Behinde-
rungsarten in neue Förderstrukturen, verbunden mit
dem Blick auf das besondere Anforderungs- und Qualifi-
kationsprofil der Mitarbeiter/-innen;

• die Erarbeitung von Qualitätsmerkmalen für die sächli-
che und personelle Ausstattung behindertenspezifisch
und behindertengerecht ausgerichteter neuer Förder-
strukturen;

• die Fortschreibung des Fachkonzepts für die Berufsvor-
bereitenden Bildungsmaßnahmen der BA mit dem Blick-
winkel auf die zweite Schwelle und einer langfristig
angelegten Integrationsförderung;

• den Einbezug des Themas Integration behinderter junger
Menschen in Weiterbildungsprogramme für das Personal
in Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen und darüber
hinausgehende Überlegungen, wie qualifizierte behinder-
tenspezifische Aus- und Fortbildung des Personals sicher-
gestellt werden kann.

Diese Aspekte müssen jeweils unter dem Blickwinkel körper-
licher, geistiger und seelischer Behinderung und der Lern-
behinderung beleuchtet werden. Nur durch eine differen-
zierte Betrachtung werden Bedenken und Widerstände in
die konstruktive Umsetzung des Fachkonzeptes umgewan-
delt. Da das Fachkonzept ja auch weiterhin als „lernen-
des“ Konzept beschrieben wird, sollten die Ergebnisse der
laufenden Modellversuchsreihe und die Diskussionen mit
Fachleuten genutzt werden, um das vorliegende Konzept
zu bestätigen, oder um es entsprechend zu modifizieren. ■

renzierungen. So könnten zum Beispiel entsprechende
qualifizierte Bildungsträger und Einrichtungen besondere
Angebote für behinderte Zielgruppen vorhalten.

In Zeiten knapper Ressourcen müssen gemeinsame Wege
gefunden werden, um die berufliche Integration von
behinderten jungen Menschen zu fördern. Im Lernortkon-
zept der Bundesagentur für Arbeit wird die Priorität auf
einen Lernort gelegt, der die bestmögliche Integration
vorsieht. Die Elemente der Neuen Förderstruktur bieten
die Chance, an diesem Konzept anzuknüpfen.

Weitere Entwicklung

Die Modellversuchsreihe wird noch bis zum Herbst 2005
weiterlaufen. Das Fachkonzept der Bundesagentur für
Arbeit hat bereits dazu beigetragen, dass an einigen
Standorten Anpassungsprozesse begonnen wurden. Die
Integration der Zielgruppe junge Menschen mit Behinde-
rung wird zusätzliche Anstrengung bedeuten. Dabei wird
es auch wichtig sein, auf eine differenzierte Betrachtung
der spezifischen Behinderungen zu achten und diese in
die Weiterentwicklung einzubeziehen. Besonderes Augen-
merk richtet sich auf:
• den ausgestalteten, zielgruppenspezifischen Übergang

von der Schule in die Förderstruktur unter Berücksichti-
gung bereits bestehender Kooperations- und Arbeitszu-
sammenhänge;

• den Einbezug behindertenspezifischer Einrichtungen in
regionale Kooperationszusammenhänge von Bildungs-
trägern, wozu auch ergänzende Angebote durch Fach-
dienste, Beratung und Betreuung gehören;

• die Entwicklung und Erprobung von Konzepten für die

Der Autor: Ralph Kersten ist wissenschaftlicher Mitarbeiter beim Institut für
berufliche Bildung, Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik GmbH (INBAS) und be-
gleitet die Entwicklungsinitiative seit 2001
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Schulische Berufsvorbereitung
Die schulische Berufsvorbereitung wird in den einzelnen Bundesländern geregelt

„Berufliche Schulen hatten seit 1993 einen nahezu kontinuierli-
chen Anstieg der Zahl der Schüler und Schülerinnen zu verzeich-
nen. Diese stieg in diesem Zehnjahreszeitraum (bis zum Schuljahr
2002/2003 – Erg. der Red.) um weit mehr als die Hälfte (+58%).
Noch stärker – um mehr als zwei Drittel (71%) – stieg die Zahl der
Schüler und Schülerinnen im Berufsvorbereitungsjahr. … Nur die
Zahl der Schüler und Schülerinnen des Berufsgrundbildungsjahrs
(BGJ) stieg im untersuchten Zeitraum in geringerem Umfang
(+37%). Im Schuljahr 2002/2003 stieg aber erstmals seit 1996 auch

im BGJ die Zahl wieder deutlich an, von rund 40.000 auf 42.300
Schülerinnen und Schüler. Insgesamt besuchten im Jahr 2002
rund 211.000 Jugendliche mehr diese Schulformen als im Jahr
1993. Von besonderem Interesse ist die Entwicklung im ersten
Schuljahr an beruflichen Schulen (BGJ, BVJ und das erste Jahr an
Berufsfachschulen, jedoch ohne Berufsschule). Hier stieg die Zahl
der Schülerinnen und Schüler im selben Zeitraum kontinuierlich
um insgesamt rund 141.000 von 256.600 auf rund 397.000.
Quelle: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF): Berufsbildungsbericht
2004, S. 201f.

Berufsvorbereitungsjahr und Berufsgrundbildungsjahr Schulen und Klassen; 
Vergleich Schuljahre 2000/01, 2001/02, 2002/03

Schuljahr Schuljahr Schuljahr Veränderungen
2000/01 2001/02 2002/03 in %

Schulen
Berufsvorbereitungsjahr 950 938 946 0,9

Berufsgrundbildungsjahr 566 571 562 -1,6

Klassen
Berufsvorbereitungsjahr 4802 5024 5313 5,8

Berufsgrundbildungsjahr 1991 1940 2023 4,3

Quelle: Statistisches Bundesamt Deutschland 2004; Schulstatistik: Berufliche Schulen, Schulen und Klassen nach Schularten

Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen der Bundesagentur für Arbeit
Die berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen der Bundesagentur für Arbeit werden durch das Sozialgesetzbuch (SGB) III geregelt

Quelle: Statistik Bundesagentur für Arbeit SH522 – 4405/4406; Tabelle 4: Bestand an Teilnehmern in berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen nach Art der Maßnahme sowie in
Fördermaßnahmen der Berufsausbildung Benachteiligter; Berichtsjahre 1998 bis 2004

Berufsvorbereitende 
Bildungsmaßnahmen

ohne besondere Maßnahmen
für Menschen mit Behinderung

tip-Lehrgang

Bestand an Teilnehmerinnen
und Teilnehmern insgesamt

Berichtsjahre 1998 bis 2003

Jahresdurchschnitt

1998 1999 2000
32.719 37.083 37.943

2001 2002 2003
39.457 44.616 44.335

Jahresdurchschnitt

1998 1999 2000
1.260 1.503 1.598

2001 2002 2003
1.622 2.173 1.837

Berufsvorbereitende 
Bildungsmaßnahmen

ohne besondere Maßnahmen
für Menschen mit Behinderung

Lehrgang zur Verbesserung
beruflicher Bildungs- und 
Eingliederungschancen (BBE)

Bestand an Teilnehmerinnen
und Teilnehmern insgesamt

Berichtsjahre 1998 bis 2003

Berufsvorbereitende 
Bildungsmaßnahmen

ohne besondere Maßnahmen
für Menschen mit Behinderung

Grundausbildungslehrgang (G)

Bestand an Teilnehmerinnen
und Teilnehmern insgesamt

Berichtsjahre 1998 bis 2003

Jahresdurchschnitt

1998 1999 2000
77.783 83.268 89.234

2001 2002 2003
93.285 106.859 108.018

Jahresdurchschnitt

1998 1999 2000
15.010 15.684 18.092

2001 2002 2003
19.559 23.372 24.703

Berufsvorbereitende 
Bildungsmaßnahmen

Bestand an Teilnehmerinnen
und Teilnehmern insgesamt

Berichtsjahre 1998 bis 2003

Bestand an Teilnehmern in berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen

STATISTIK
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Schaubild: Entwicklung der Zahl
der Schüler und Schülerinnen
des Berufsgrundbildungsjahrs,
des Berufsvorbereitungsjahrs
und der Berufsfachschulen seit
1993 (Index 1993 = 100)
Quelle: Berufsbildungsbericht 2004, S. 671

Berufsvorbereitungsjahr 2002/2003

„Im Schuljahr 2002/2003 befanden sich rund 79.500 Jugendli-
che im Berufsvorbereitungsjahr, 72.900 an öffentlichen und
6.600 an privaten Schulen. Knapp zwei Drittel (48.700 = 61%)
waren männlich. … Die Länder bieten das Berufsvorbereitungs-
jahr in unterschiedlichem Ausmaß an. Die meisten Schüler und
Schülerinnen kommen 2002/2003 aus Baden-Württemberg
(11.900), Sachsen (9.700) und Berlin (7.400). Saarland (400),
Schleswig-Holstein und Bremen (je 1.100) hatten die niedrigsten
Teilnehmerzahlen. Im Land Brandenburg wird das Berufsvorbe-
reitungsjahr nicht angeboten. Die stärksten Steigerungen
gegenüber dem Schuljahr 2001/2002 traten in Bayern (+13%),
Bremen (+13%), Schleswig-Holstein (+11%), beide allerdings von
einer geringen Vorjahresbasis aus, Sachsen (+11%), Nordrhein-
Westfalen und Mecklenburg-Vorpommern (beide +7%) auf.
Zurückgegangen sind die Zahlen nur in Sachsen-Anhalt (-4%),
Hamburg (-4%) und Rheinland-Pfalz (-3%).“
Quelle: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF): Berufsbildungsbericht
2004, S. 202

Schulisches Berufsgrundbildungsjahr 2002/2003

„Die Zahl der Teilnehmer und Teilnehmerinnen am Berufsgrund-
bildungsjahr lag im Schuljahr 2002/2003 bei 43.200 (70%
männlich). Gegenüber dem Vorjahr (40.500) bedeutet das einen
Anstieg um 6,7%. … Im Schuljahr 2002/2003 stammten nur 9,5%
der Schüler und Schülerinnen des Berufsgrundbildungsjahrs aus
den neuen Ländern, wobei das Berufsgrundbildungsjahr in Bran-
denburg und Mecklenburg-Vorpommern nicht angeboten wird.
In den alten Ländern ist das Berufsbildungsjahr am stärksten in
Nordrhein-Westfalen (12.500) und Niedersachsen (12.300 Schüler
und Schülerinnen) vertreten. Bezogen auf das Bundesgebiet
stammt mehr als die Hälfte aller BGJ-Schüler und Schülerinnen
aus diesen beiden Ländern. Rückgänge der Schülerzahlen gab
es nur in den Ländern, in denen das BGJ ohnehin nur eine
geringe Rolle spielt, mit Ausnahme von Sachsen-Anhalt, wo ein
Rückgang um 18% ermittelt wurde. Am stärksten zugenommen
hat die Schülerzahl in Sachsen (+29%), im Saarland (+25%), in
Rheinland-Pfalz (+14%) und in Nordrhein-Westfalen (+10%).“
Quelle: Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF): Berufsbildungsbericht
2004, S. 203

Austritte von Teilnehmern und Teilnehme-
rinnen aus berufsvorbereitenden Bildungs-
maßnahmen und deren Verbleib 2003
Verbleib unmittelbar nach Austritte
Ende der Maßnahme
Betriebliche Berufsausbildung 44.057

Berufsbildende Schulen 5.682

Arbeitsstelle 5.668

Überleitung an die AV u AB 3.134

Erneute Teilnahme/Wechsel 16.852

Sonstiger/unbekannter Verbleib 44.716

Noch nicht untergebracht 11.174

Insgesamt 131.283

Quelle: Berufsbildungsbericht 2004, S. 554

Ausbildungsanfänger und Ausbildungs-
anfängerinnen im Jahr 2002 in Deutschland 

Jahr 2002 Deutschland
Schulabgänger aus allgemein bildenden 918.997
Schulen

Berufsgrundbildungsjahr (BGJ)-Schüler Vollzeit 43.204

Berufsfachschule (BFS) 1. Jahr, die berufliche 161.615
Grundbildung (GB) vermittelt

Berufsvorbereitungsjahr (BVJ)-Schüler 79.496

BGJ, BFS-GB, BVJ und Fachoberschüler insgesamt 333.430

Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen 124.699
der Bundesagentur für Arbeit – Bestand 31.12. 

Quelle: Berufsbildungsbericht 2004, S. 505

(Auszüge)       Die Daten beziehen sich auf Ausbildungsverhältnisse, die im Jahr 2002 neu gestartet wurden
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Berufsvorbereitung – Berufsbildungsbericht
Der Berufsbildungsbericht enthält statistische Angaben zur Berufsvorbereitung durch Schulen sowie durch die Bundesagentur für Arbeit
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Einstiegskorridore 
für praktisch Begabte
Uwe Schummer, Mitglied des Bundestagsausschusses für
Bildung, Forschung und Technologiefolgenabschätzung,
zum Gesetzentwurf der CDU/CSU-Bundestagsfraktion zur
Novellierung des Berufsbildungsgesetzes (BBiG)

Ist die duale Berufsausbildung noch zeitgemäß? Oder ist
sie in Zeiten der Globalisierung als deutscher Sonderweg
überholt?

Klar ist, sie ist weltweit vorbildlich. Dies sagt sogar die PISA

Studie, die sich ansonsten mit dem Bildungssystem in Deutsch-

land sehr kritisch auseinander setzt. Die Stärke der dualen

Ausbildung ist ihre Praxisnähe. Sie ist auch zukünftig uner-

setzlich und im Zeitalter der Globalisierung ein Standortvor-

teil.

Warum halten Sie gerade betriebliche Ausbildungsstellen
für so besonders wichtig?

Die Pfadfinder sagen: „learning by doing“. Erfassen kommt

von Anfassen. Wenn Praxis und Theorie zusammengeführt

werden, erhalte ich den größten Lerneffekt. Die Praxis der

Wirtschaft findet in den Betrieben statt. Deshalb fördert die

betriebliche Ausbildung auch die schnelle Eingliederung des

jungen Menschen in den Arbeitsprozess.

Wie kann die Berufsausbildung stärker auf die Situation
der Jugendlichen mit besonderem Förderbedarf umge-
stellt werden? Brauchen sie andere Abschlüsse? 

1,3 Millionen Schulabgänger bis 29 Jahre haben in Deutsch-

land überhaupt keine berufliche Ausbildung. Jedes Jahr produ-

ziert unser Bildungssystem 100.000 ausbildungslose junge

Menschen. Sie sind von Arbeitslosigkeit massiv betroffen.

Deshalb brauchen wir Einstiegskorridore für praktisch

Begabte. Hierzu gehört eine generelle Stufenausbildung. Nach

anderthalb Jahren wird zwischenzertifiziert. Ein Beispiel ist die

Ausbildung vom Krankenpflegehelfer zum Krankenpfleger, wie

sie im Saarland praktiziert wird. Bei der beruflichen Weiterbil-

dung ist die Modularisierung eine Chance. Ausbildungsmo-

dule, die bei der Kammer anerkannt werden, fügen sich

zusammen, sodass wir eine Vernetzung von der Berufsausbil-

dung zur permanenten Weiterbildung erreichen.

Ihr Gesetzentwurf sieht vor, dass Betriebe im Einverneh-
men mit den Auszubildenden und den Erziehungsberech-
tigten von der Ausbildungsordnung abweichen können.
Was bedeutet das konkret?

Die Notwendigkeit, die hinter dieser Idee steckt, stellt sich für

viele mittelständische Unternehmen. Gerade dort fällt die

Arbeit in den einzelnen Bereichen oftmals stoßweise an. Es

kann sein, dass die Ausbildungsordnung in einer Zeit Buch-

führung vorschreibt, in der das Unternehmen saisonal

bedingt hohe Versandtätigkeiten benötigt. Dann soll es mög-

lich sein, den Auszubildenden kurzfristig nach Bedarf einzu-

setzen. Wichtig ist aber, dass die erfolgreiche Kammerprüfung

immer Vorrang hat. Dies bedeutet eine zusätzliche Flexibilisie-

rung für Ausbildungsbetriebe, eine realitätsnähere Ausbil-

dung und schließlich mehr Ausbildungsplätze.

Wie können Schule, Arbeitsverwaltung und Betriebe stärker
bei der Förderung und Qualifizierung von Jugendlichen
zusammenarbeiten?

Die Schüler müssen besser auf die späteren Berufe vorbereitet

werden. Deshalb sollten Berufspraktika an den Schulen früher

beginnen und vielfältiger sein. Dies wird auch die Zahl derer

verringern, die ihre Ausbildung abbrechen. Es ist jeder Vierte.

Sinnvoll sind auch Partnerschaften zwischen Betrieben und

Schulen, die von den Agenturen für Arbeit begleitet werden.

Zum einen wird die Arbeitswelt immer komplexer und ver-
langt immer mehr Theorie. Zum anderen fallen immer
mehr Jugendliche bei den Betrieben wegen schlechter
schulischer Leistungen bei der Bewerbung durch. Wie soll
das weitergehen?

Bildung muss zu einem Hauptthema der Republik werden.

Dies beginnt bereits bei der Familienförderung und der allge-

meinen Bildung. Hier muss der in vielen Bundesländern ekla-

tante Stundenausfall behoben werden. Eine Verkleinerung der

Klassengrößen ist genauso notwendig wie eine bessere Aus-

stattung der Schulen. Bei einem bedarfsgerechten Ganztags-

unterricht sollten Schwächen angegangen und besondere

Fähigkeiten ausgebaut werden. Natürlich wird dies Geld kos-

ten. Doch es ist besser, heute in die Bildung der Jugend zu in-

vestieren, als morgen in ihre sozialstaatliche Abhängigkeit.

Uwe Schummer (CDU) ist Geschäftsführer der CDU-Sozialausschüsse und Mitglied des
Bundestagsausschusses für Bildung, Forschung und Technologiefolgenabschätzung.
Sein Schwerpunktthema ist die berufliche Bildung

D IREKT: GEFRAGT
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Neuen Anforderungen 
gewappnet sein

Heike Neidhardt, Fachhochschule des Mittelstands
(FHM) in Bielefeld, zu aktuellen Weiterbildungsan-

geboten für Mitarbeiter/-innen in Berufsvorbereitung
und beruflicher Integrationsförderung

Die Arbeit als Mitarbeiter/-in in der Berufsvorbereitung ist von
ganz unterschiedlichen Aufgaben geprägt: Unterricht muss

vorbereitet und durchgeführt, Praktikums- und Ausbildungsplätze
müssen akquiriert, Berichte geschrieben und vor allem der direkte
Kontakt zu den Jugendlichen gepflegt werden. Und all das häufig
bei knappen Ressourcen und unter großem Zeit- und Erfolgs-
druck. Eine Tätigkeit in einer berufsvorbereitenden Bildungsmaß-
nahme (BvB) ist einerseits eine sehr spannende und vielfältige Auf-
gabe, andererseits ist sie auch eine große Herausforderung –
gerade in der heutigen Zeit mit einer angespannten Lage auf dem
Ausbildungs- und Arbeitsmarkt und inhaltlich-konzeptionellen Ver-
änderungen in Folge des neuen Fachkonzepts der Bundesagentur
für Arbeit. Alle Beteiligten sind daher gefordert, flexibel auf Verän-
derungen zu reagieren und ihre fachlichen und sozialen Kompe-
tenzen kontinuierlich anzupassen und zu entwickeln, um sich
auch weiterhin erfolgreich und mit Freude für die Jugendlichen
engagieren zu können.

Weiterbildungs- und Unterstützungsangebote
Grund genug für die Fachhochschule des Mittelstands (FHM), eine
private, staatlich anerkannte Fachhochschule mit Sitz in Bielefeld,
zahlreiche Angebote unter Berücksichtigung der aktuellen Anfor-
derungen speziell für das Personal in BvB-Maßnahmen zu ent-
wickeln. Angesprochen sind alle, die im Bereich der Berufsvorbe-
reitung oder beruflichen Integrationsförderung tätig sind, wobei
sich einige Veranstaltungen speziell an bestimmte Zielgruppen
richten. 
Das Spektrum der bundesweit angebotenen Veranstaltungen ist
breit gefächert:
In Einzelseminaren werden relevante Themen, wie zum Beispiel
„Qualifizierungsbausteine in der Berufsvorbereitung“, praxisnah
aufgegriffen.
Umfassender und länger sind die Zertifikatslehrgänge. Drei Reihen
sind aktuell im Angebot:
• In einem Lehrgang wird zur/zum „Beauftragten für Eignungsana-

lyse“ ausgebildet. Die Absolventen erhalten umfassende theo-
retische und praktische Kenntnisse im Bereich der handlungs-
orientierten Kompetenzfeststellung. Sie werden in die Lage
versetzt, den gesamten Prozess der Eignungsanalyse in ihrer
Einrichtung eigenständig durchzuführen und zu verantworten.

• Bildungsbegleiter/-innen und solche, die es werden wollen, kön-
nen den Lehrgang „Bildungsbegleiter/-in BvB“ besuchen. In fünf
Modulen wird das Rüstzeug vermittelt, welches sie benötigen, um
ihre Aufgabe verantwortungsbewusst und erfolgreich durchführen
zu können. Die Inhalte reichen von A wie Akquisition über
Gesprächsführung, Netzwerkmanagement und Qualifizierungspla-
nung bis hin zu Z wie Zeitmanagement.

• Ab Herbst wird ein weiterbildendes Studium zur/zum Case Mana-
ger/-in (FH) angeboten. Als Vertiefungs-Schwerpunkte stehen
dabei die Bereiche Beschäftigungsförderung, Gesundheitswesen
oder Sozialarbeit zur Wahl.

Gemeinsames Merkmal dieser drei Fortbildungslehrgänge ist, dass
sie jeweils aus mehreren Modulen bestehen und mit einem Fach-
hochschul-Zertifikat abschließen. Größtenteils können die einzel-
nen Seminarmodule auch einzeln gebucht werden – interessant für
alle, die sich speziell für einzelne Teilbereiche interessieren oder
erst einmal schnuppern wollen, bevor sie sich für weitere Module
entscheiden. 
Für eine gezielte Qualifizierung der Mitarbeiter/-innen einer Einrich-
tung werden maßgeschneiderte Inhouse-Schulungen angeboten.
Hierbei werden Thema, Inhalte und organisatorische Rahmen-
bedingungen zwischen FHM und dem Bildungsträger abgespro-
chen. Ein aktuelles, stark nachgefragtes Beispiel dafür sind träger-
spezifische Beobachterschulungen für die Eignungsanalyse, die
jeweils genau auf die in der jeweiligen Bildungseinrichtung ein-
gesetzten Verfahren der Kompetenzfeststellung zugeschnitten sind.
Zudem bietet die FHM Supervision, Coaching und Prozessbegleitung
für Träger der beruflichen Bildung an. 

Ein hoher Qualitätsanspruch
Bei der FHM wird auf einen hohen Anwendungsbezug besonderer
Wert gelegt – nur was praxisnah vermittelt wird, kann auch im All-
tag erfolgreich umgesetzt werden. Nach jedem Seminarbesuch wird
eine Bescheinigung ausgestellt, die die Weiterbildungsaktivitäten
bestätigt. Dies ist auch für den Bildungsträger von Interesse, da
somit im Rahmen von Ausschreibungen die kontinuierliche Weiter-
bildung der Mitarbeiter/-innen als Aspekt der Qualitätssicherung
nachgewiesen werden kann. Die Angebote für BvB-Mitarbeiter/ 
-innen sind am der FHM angehörigen Institut für Wissenschaftliche
Weiterbildung (IWW) angesiedelt. Dort spielen Berufsvorbereitung
und berufliche Integrationsförderung in verschiedener Hinsicht eine
Rolle: zum Beispiel wird im Auftrag der Bundesagentur für Arbeit
BvB-Personal aus NRW in einer Seminarreihe qualifiziert. Im März
2004 veranstaltete die FHM eine bundesweite Fachtagung zum
neuen BvB-Fachkonzept, welche mit hochkarätigen Referenten
besetzt und von über 500 Teilnehmer/-innen besucht war. Einschlä-
gige Forschungsarbeiten und Veröffentlichungen vervollständigen
das Spektrum der Tätigkeiten auf diesem Gebiet.
Die Autorin: Heike Neidhardt, Dipl.-Psychologin, Projektleiterin beim Institut für Wissen-
schaftliche Weiterbildung (IWW) der Fachhochschule des Mittelstands (FHM) gGmbH,
Bielefeld         

Hinweis der Redaktion: Außer dem Angebot der Fachhochschule des Mittelstands in
Bielefeld gibt es zahlreiche Weiterbildungsmöglichkeiten für Mitarbeiter/-innen in
berufsvorbereitenden Maßnahmen anderer Institutionen, die ihre Inhalte ebenfalls auf
die Anforderungen des neues Fachkonzeptes ausgerichtet haben, zum Beispiel die
Angebote des heidelberger institutes beruf und arbeit gmbh (www.hiba.de).

IN IT IATIVEN
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Sozialgesetzbuch (SGB) Drittes Buch (III) – Arbeitsförderung – [Artikel 1 des Arbeitsförderungs-Reformgesetzes – AFRG] vom 24. März 1997 (BGBl. I S. 594)
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes zur Einordnung des Sozialhilferechts in das Sozialgesetzbuch vom 27. Dezember 2003 (BGBl. I S. 3022)

§ 61 Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme
(1) Eine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme ist förderungsfähig, wenn sie

1. auf die Aufnahme einer Ausbildung vorbereitet oder der beruflichen Eingliederung dient und nicht den Schulgesetzen der Länder unterliegt,
2. nach Ausbildung und Berufserfahrung des Leiters und des Ausbildungs- und Betreuungspersonals, Gestaltung des Lehrplans, Unterrichtsmethode und Güte der zum Einsatz vor-

gesehenen Lehr- und Lernmittel eine erfolgreiche berufliche Bildung erwarten läßt und
3. nach den Grundsätzen der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit geplant und im Auftrag der Agentur für Arbeit durchgeführt wird und die Kosten angemessen sind.

(2) Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen können
1. zur Erleichterung der beruflichen Eingliederung auch allgemein bildende Fächer enthalten, soweit ihr Anteil nicht überwiegt, oder
2. auf den nachträglichen Erwerb des Hauptschulabschlusses vorbereiten.

(3) Der Anteil betrieblicher Praktikaphasen darf die Hälfte der vorgesehenen Maßnahmedauer nicht überschreiten.
(4) Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen können mit einem Betriebspraktikum verbunden werden (§ 235b). Soweit berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen mit einem Betriebs-

praktikum … verbunden sind, beträgt die Förderdauer höchstens ein Jahr. Förderungsbedürftig sind Auszubildende, die nach Feststellung des Arbeitsamtes (der Agentur für Arbeit 
– Erg. der Redaktion) noch nicht ausbildungsgeeignet sind. Der Anteil der berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme am Gesamtumfang der Maßnahme beträgt mindestens 40 Pro-
zent. Der Träger hat die sozialpädagogische Begleitung der Auszubildenden auch im Betrieb sicherzustellen.

§ 235b Erstattung der Praktikumsvergütung
(1) Arbeitgeber können durch Erstattung der Praktikumsvergütung bis zu 192 Euro zuzüglich des Gesamtsozialversicherungsbeitrages gefördert werden, wenn sie Auszubildenden im

Rahmen eines Praktikums Grundkenntnisse und -fertigkeiten vermitteln, die für eine Berufsausbildung förderlich sind, und das Praktikum mit einer berufsvorbereitenden Bildungs-
maßnahme in Teilzeit verbunden ist (§ 61 Abs. 4).

(2) Förderungsfähig sind Betriebspraktika, die berufs- oder berufsbereichbezogene fachliche sowie soziale Kompetenzen vermitteln, die einen Übergang in eine Berufsausbildung
erleichtern. Der Auszubildende ist für die Dauer … vom Betrieb freizustellen.

(3) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, mit dem Auszubildenden einen Praktikumsvertrag abzuschließen und eine Praktikumsvergütung von im Regelfall 192 Euro monatlich zu zahlen.
Soweit in einem vergleichbaren Tätigkeitsbereich eine niedrigere Ausbildungsvergütung gezahlt wird, ist die Praktikumsvergütung entsprechend zu mindern. …

§ 59 Anspruch auf Berufsausbildungsbeihilfe
Auszubildende haben Anspruch auf Berufsausbildungsbeihilfe während einer beruflichen Ausbildung oder einer berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahme, wenn 

1. die berufliche Ausbildung oder die berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme förderungsfähig ist,
2. sie zum förderungsfähigen Personenkreis gehören und die sonstigen persönlichen Voraussetzungen für eine Förderung erfüllt sind und
3. ihnen die erforderlichen Mittel zur Deckung des Bedarfs für den Lebensunterhalt, die Fahrkosten, die sonstigen Aufwendungen und die Lehrgangskosten (Gesamtbedarf ) nicht

anderweitig zur Verfügung stehen.

§ 97 Teilhabe am Arbeitsleben
(1) Behinderten Menschen können Leistungen zur Förderung der Teilhabe am Arbeitsleben erbracht werden, die wegen Art oder Schwere der Behinderung erforderlich sind, um ihre

Erwerbsfähigkeit zu erhalten, zu bessern, herzustellen oder wiederherzustellen und ihre Teilhabe am Arbeitsleben zu sichern. …

Die Leistungen zur Teilhabe werden in § 98 definiert; der Leistungsrahmen in § 99

§ 421m Sozialpädagogische Begleitung bei Berufsausbildungsvorbereitung nach dem Berufsbildungsgesetz
(1) Arbeitgeber können bis 31. Dezember 2007 durch Übernahme der Kosten für eine notwendige sozialpädagogische Begleitung während einer Berufsausbildungsvorbereitung nach

dem Berufsbildungsgesetz gefördert werden, soweit diese nicht nach § 61 oder im Rahmen anderer vergleichbarer, öffentlich geförderter Maßnahmen durchgeführt wird. …

§ 421i Beauftragung von Trägern mit Eingliederungsmaßnahmen
(1) Die Agentur für Arbeit kann Träger nach einem wettbewerbsrechtlichen Vergabeverfahren mit der Durchführung von Maßnahmen beauftragen, wenn die Maßnahme

1. nach ihrer Gestaltung geeignet ist, arbeitslose oder von Arbeitslosigkeit bedrohte Arbeitnehmer einzugliedern oder Auszubildende, die zu ihrer Berufsvorbereitung oder Ausbil-
dung zusätzlicher Hilfen bedürfen, einzugliedern oder eine berufliche Ausbildung zu ermöglichen und

2. bis zum 31. Dezember 2005 begonnen hat. …
(3) Die Höhe des vertraglich vereinbarten Entgelts bemisst sich nach den Aufwendungen des Trägers für die Durchführung der Maßnahme und dem Eingliederungserfolg. Für eine

erfolgreiche Eingliederung kann ein Honorar vereinbart werden. …

Berufsbildungsgesetz (BBiG)
§ 50 Berufsbildungsgesetz, Achter Abschnitt Berufsausbildungsvorbereitung (§§ 50 - 52): Eingef. durch Art. 9 Nr. 2 G v. 23.12.2002 I 4621 mWv 1.1.2003

BBiG § 50 Personenkreis und Anforderungen
(1) Die Berufsausbildungsvorbereitung richtet sich an lernbeeinträchtigte oder sozial benachteiligte Personen, deren Entwicklungsstand eine erfolgreiche Ausbildung in einem anerkannten

Ausbildungsberuf oder eine gleichwertige Berufsausbildung noch nicht erwarten lässt.
(2) Maßnahmen der Berufsausbildungsvorbereitung müssen nach Inhalt, Art, Ziel und Dauer den besonderen Erfordernissen des in Absatz 1 genannten Personenkreises entsprechen und

durch umfassende sozialpädagogische Betreuung und Unterstützung begleitet werden. Sie dienen der Vermittlung von Grundlagen für den Erwerb beruflicher Handlungsfähigkeit. …

BBiG § 51 Qualifizierungsbausteine, Bescheinigung
(1) Die Vermittlung von Grundlagen für den Erwerb beruflicher Handlungsfähigkeit (§ 50 Abs. 2 Satz 2) kann insbesondere durch inhaltlich und zeitlich abgegrenzte Lerneinheiten erfolgen,

die aus den Inhalten anerkannter Ausbildungsberufe oder einer gleichwertigen Berufsausbildung entwickelt werden (Qualifizierungsbausteine).
(2) Über die erworbenen Grundlagen beruflicher Handlungsfähigkeit (§ 50 Abs. 2 Satz 2) stellt der Anbieter der Berufsausbildungsvorbereitung eine Bescheinigung aus. Das Nähere regelt

das Bundesministerium für Bildung und Forschung im Einvernehmen mit den für den Erlass von Ausbildungsordnungen zuständigen Fachministerien nach Anhörung des Ständigen
Ausschusses des Bundesinstituts für Berufsbildung durch Rechtsverordnung, die nicht der Zustimmung des Bundesrates bedarf.

Der § 52 BBiG regelt die Überwachung und die Beratung der Ausbildungsvorzubereitenden und Anbieter der Berufsausbildungsvorbereitung

Verordnung über die Bescheinigung von Grundlagen beruflicher Handlungsfähigkeit im Rahmen der Berufsausbildungsvorbereitung 
(Berufsausbildungsvorbereitungs-Bescheinigungsverordnung – BAVBVO) vom 16.Juli 2003, BGBL 2003, Teil 1 Nr. 36 vom 21. Juli 2003, S. 1472

§ 1 Anwendungsbereich
Diese Verordnung regelt die Ausstellung der Bescheinigung über die im Rahmen einer Berufsausbildungsvorbereitung nach dem Berufsbildungsgesetz erworbenen Grundlagen beruflicher
Handlungsfähigkeit (§ 51 Abs. 2 Satz 1 des Berufsbildungsgesetzes). …

§ KONKRET
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§ 3 Bescheinigung und Dokumentation von Qualifizierungsbausteinen
(1) Soweit die Vermittlung von Grundlagen beruflicher Handlungsfähigkeit durch Qualifizierungsbausteine … erfolgt, die als inhaltlich und zeitlich abgegrenzte Lerneinheiten

1. zur Ausübung einer Tätigkeit befähigen, die Teil einer Ausbildung in einem anerkannten Ausbildungsberuf oder einer gleichwertigen Berufsausbildung ist (Qualifizierungsziel),
2. einen verbindlichen Bezug zu den im Ausbildungsrahmenplan der entsprechenden Ausbildungsordnung enthaltenen Fertigkeiten und Kenntnissen oder zu den Ausbildungs-

inhalten einer gleichwertigen Berufsausbildung aufweisen,
3. einen Vermittlungsumfang von wenigstens 140 und höchstens 420 Zeitstunden umfassen sollen und
4. durch eine Leistungsfeststellung abgeschlossen werden, 
richtet sich die Bescheinigung nach den Vorschriften der §§ 4 bis 7.

(2) Für jeden Qualifizierungsbaustein hat der Anbieter eine Beschreibung … zu erstellen … (Qualifizierungsbild).
§ 4 regelt die Bestätigung des Qualifizierungsbildes;

§ 5 regelt die Ermittlung der Befähigung durch Leistungsbewertung; 

§ 6 enthält die Formulierungen zur Leistungsbewertung; 

§ 7 regelt das Ausstellen von Zeugnis oder Teilnahmebescheinigung

§ 8 Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am Tage nach der Verkündung in Kraft. Bonn, den 16. Juli 2003

Einstiegsqualifizierung (EQJ)
Richtlinie zur Durchführung des Sonderprogramms Einstiegsqualifizierung Jugendlicher (EQJ-Programm-Richtlinie – EQJR) vom 28. Juli 2004

Artikel 1 / Ziele
(1) Die Spitzenverbände der Wirtschaft haben im „Nationalen Pakt für Ausbildung und Fachkräftenachwuchs in Deutschland“ vom 16. Juni 2004 zugesagt, jährlich insgesamt 25.000

Plätze für betrieblich durchgeführte Einstiegsqualifizierungen bereit zu stellen. Mit diesem Pakt verpflichten sich die Partner …, in enger Zusammenarbeit mit den Ländern allen
ausbildungswilligen und ausbildungsfähigen Jugendlichen ein Angebot auf Ausbildung zu unterbreiten. Auch Jugendliche mit eingeschränkten Vermittlungschancen sollen Perspektiven
für den Einstieg in die berufliche Ausbildung und das Berufsleben erhalten.

(2) Mit den Leistungen dieses Sonderprogramms wird … ein Zuschuss des Bundes zum Unterhalt der Jugendlichen an die Betriebe geleistet. Die Betriebe tragen die Sach- und Personal-
kosten der Einstiegsqualifizierung. Die Vermittlung in eine betriebliche Berufsausbildung hat Vorrang.

Artikel 2 / Inhalt der Einstiegsqualifizierung
(1) Als Brücke in die Berufsausbildung wird eine betrieblich durchgeführte Einstiegsqualifizierung gefördert. Als Einstiegsqualifizierung werden auch vergleichbare Berufseinstiegsangebote

der Wirtschaft in der Berufsausbildungsvorbereitung für lernbeeinträchtigte und sozial benachteiligte Jugendliche im Sinne des § 50 Abs. 1 des Berufsbildungsgesetzes BBiG gefördert.
(2) Die Einstiegsqualifizierung ist auf die Vermittlung und Vertiefung von Grundlagen für den Erwerb beruflicher Handlungsfähigkeit ausgerichtet. Die zu vermittelnden Kenntnisse

und Fertigkeiten bereiten auf einen anerkannten Ausbildungsberuf im Sinne der §§ 25 Abs. 1 BBiG und 25 Abs. 1 S. 1 der Handwerksordnung (HwO) vor. Soweit die Einstiegs-
qualifizierung als Berufsausbildungsvorbereitung nach dem BBiG durchgeführt wird, gelten die §§ 50 bis 52 BBiG.

(3) Der Jugendliche, bei nicht volljährigen Jugendlichen die Erziehungsberechtigten, und der Betrieb schließen einen schriftlichen Vertrag über eine Einstiegsqualifizierung. … Während
der Einstiegsqualifizierung besteht Versicherungspflicht in der gesetzlichen Kranken-, Pflege-, Renten- und Arbeitslosenversicherung sowie in der gesetzlichen Unfallversicherung.

(4) Die Berufsschulpflicht nach den Schulgesetzen der Länder bleibt unberührt.
(5) Der Abschluss des Einstiegsqualifizierungsvertrages ist der nach dem Berufsbildungsgesetz zuständigen Stelle anzuzeigen.
(6) Die jeweilige Kammer stellt über die erfolgreich durchgeführte Einstiegsqualifizierung ein Zertifikat aus.
(7) Eine Anrechnung der Einstiegsqualifizierung auf die Dauer einer nachfolgenden Berufsausbildung kann auf der Grundlage von § 29 Abs. 2 BBiG und § 27a Abs. 2 HwO erfolgen.
(8) Die Einstiegsqualifizierung ist keine berufsvorbereitende Bildungsmaßnahme nach dem Dritten Buch Sozialgesetzbuch (SGB III).

Artikel 3 / Förderfähiger Personenkreis
(1) Gefördert werden

1. Ausbildungsbewerber mit aus individuellen Gründen eingeschränkten Vermittlungsperspektiven, die auch nach den bundesweiten Nachvermittlungsaktionen keinen Ausbil-
dungsplatz haben und

2. Jugendliche, die noch nicht in vollem Maße über die erforderliche Ausbildungsbefähigung verfügen, soweit sie zu Beginn der Förderung das 25. Lebensjahr noch nicht vollendet haben.
(2) Junge Frauen, Jugendliche mit Migrationshintergrund, behinderte und schwerbehinderte Jugendliche sowie benachteiligte Jugendliche im Sinne von § 50 Abs. 1 BBiG sind angemessen

zu berücksichtigen, soweit nicht der individuelle Förderbedarf eine außerbetriebliche Qualifizierung erfordert.

Artikel 4 / Leistungen
(1) Die Agentur für Arbeit erstattet dem privaten Arbeitgeber als Zuschuss des Bundes zum Unterhalt des Jugendlichen die Vergütung der Einstiegsqualifizierung bis zu einer Höhe

von 192 € monatlich zuzüglich eines pauschalierten Anteils am Gesamtsozialversicherungsbeitrags in Höhe von 102 €. Ein Zuschuss wird auch erbracht, wenn die Einstiegsqua-
lifizierung wegen der Erziehung eigener Kinder oder der Pflege von Familienangehörigen in Teilzeitform von mindestens 20 Wochenstunden durchgeführt wird. … Die Leistungen
werden auch für die Zeit des Berufsschulunterrichts erbracht.

(2) Auf Antrag des Betriebes bewilligt die zuständige Agentur für Arbeit nach pflichtgemäßem Ermessen die Leistungen durch schriftlichen Bescheid. ... 
(3) Die Leistungen werden monatlich nachträglich ausgezahlt. …

Artikel 5 / Dauer der Förderung
(1) Die Förderung wird für die … Dauer von sechs bis höchstens zwölf Monaten bewilligt. Die Förderdauer für denselben Jugendlichen darf insgesamt zwölf Monate nicht überschreiten. …
(2) Förderungen werden letztmalig am 31. Dezember 2006 bewilligt.
Artikel 6 regelt den Ausschluss der Förderung;

Artikel 7 regelt den Zusammenhang mit Programmen Dritter;

Artikel 8 regelt die mögliche Rückforderung der Leistung; 

Artikel 9 die Zusammenarbeit der Agenturen für Arbeit mit den nach dem Berufsbildungsgesetz zuständigen Stellen.

Artikel 10 / Inkrafttreten und Außerkrafttreten
Das Programm tritt am 1. Oktober 2004 in Kraft. Das Programm tritt am 31. Dezember 2007 außer Kraft.

Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit

Schulgesetze der Länder
Die schulische Berufsvorbereitung wird in den einzelnen Bundesländern durch Gesetze geregelt 
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